
Kahl, Matthias

Working Paper

Kommunalfinanzen: Eine Analyse der Stadt Potsdam

Finanzwissenschaftliche Diskussionsbeiträge, No. 56

Provided in Cooperation with:
Chair of Public Finance, University of Potsdam

Suggested Citation: Kahl, Matthias (2008) : Kommunalfinanzen: Eine Analyse der Stadt
Potsdam, Finanzwissenschaftliche Diskussionsbeiträge, No. 56, Universität Potsdam, Lehrstuhl
Finanzwissenschaft, Potsdam,
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-27352

This Version is available at:
https://hdl.handle.net/10419/39680

Standard-Nutzungsbedingungen:

Die Dokumente auf EconStor dürfen zu eigenen wissenschaftlichen
Zwecken und zum Privatgebrauch gespeichert und kopiert werden.

Sie dürfen die Dokumente nicht für öffentliche oder kommerzielle
Zwecke vervielfältigen, öffentlich ausstellen, öffentlich zugänglich
machen, vertreiben oder anderweitig nutzen.

Sofern die Verfasser die Dokumente unter Open-Content-Lizenzen
(insbesondere CC-Lizenzen) zur Verfügung gestellt haben sollten,
gelten abweichend von diesen Nutzungsbedingungen die in der dort
genannten Lizenz gewährten Nutzungsrechte.

Terms of use:

Documents in EconStor may be saved and copied for your personal
and scholarly purposes.

You are not to copy documents for public or commercial purposes, to
exhibit the documents publicly, to make them publicly available on the
internet, or to distribute or otherwise use the documents in public.

If the documents have been made available under an Open Content
Licence (especially Creative Commons Licences), you may exercise
further usage rights as specified in the indicated licence.

https://www.econstor.eu/
https://www.zbw.eu/
http://www.zbw.eu/
https://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:kobv:517-opus-27352%0A
https://hdl.handle.net/10419/39680
https://www.econstor.eu/
https://www.leibniz-gemeinschaft.de/


Finanzwissenschaftliche Diskussionsbeiträge 

Kommunalfinanzen

Eine Analyse der Stadt Potsdam

Matthias Kahl 

Diskussionsbeitrag 56 
Potsdam 2008 





Matthias Kahl 
Büroleiter/wiss. Mitarbeiter 

Angelika Krüger-Leißner, MdB 
Deutscher Bundestag 
Platz der Republik 1 

11011 Berlin 
E-mail: kahl.matthias@gmx.net

Herausgeber 
Prof. Dr. Hans-Georg Petersen 

Universität Potsdam 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 

Lehrstuhl für Finanzwissenschaft 
August-Bebel-Str. 89 
D - 14482 Potsdam 

E-mail: hgpeter@uni-potsdam.de 

Homepage: http://lsfiwi.wiso.uni-potsdam.de/publikationen/diskuss/index-diskuss.html 

Matthias Kahl 

Kommunalf inanzen 
Eine  Analyse  der  Stadt  Potsdam 

Freie wissenschaftliche Arbeit zur Erlangung des Grades eines Diplom-Volkswirts an der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität Potsdam 

Januar 2008 

Mit den Finanzwissenschaftlichen Diskussionsbeiträgen werden Manuskripte von den Verfassern möglichen 
Interessenten in einer vorläufigen Fassung zugänglich gemacht. Für Inhalt und Verteilung sind die Autoren 
verantwortlich. Es wird gebeten, sich mit Anregungen und Kritik direkt an sie zu wenden und etwaige Zitate aus 
ihrer Arbeit vorher mit ihnen abzustimmen. Alle Rechte liegen bei den Verfassern. 

ISSN 0948 - 7549 





III

Zusammenfassung:

Die vorliegende Arbeit untersucht über den Zeitraum von 1994 bis 2004 die kommunale 

Finanzsituation der Stadt Potsdam. Anhand eines Kennzahlensystems, das aus den Daten der 

entsprechenden kommunalen Haushaltspläne entwickelt wurde, konnten Aussagen über die 

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben sowie deren Beeinflussbarkeit durch kommunales 

Handeln herausgearbeitet werden. Die Analyse brachte zwei Ergebnisse hervor: Zum einen, 

dass Potsdam nicht als „dauernd finanziell leistungsfähig“ gilt und zum anderen, dass sowohl 

die Ausgaben und Einnahmen von Potsdam stark exogenen Einflüssen unterliegen und 

demzufolge geringe Gestaltungsspielräume besitzt. Vor diesem Hintergrund hat sich die Stadt 

Potsdam für verschiedene Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung entschieden, um eine 

stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten. 

Keywords: 
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1. Einleitung

1Schlagzeilen wie “Wer rettet die Kommunen?”  oder “Die Finanzkrise der Städte 
und Gemeinden“2 begleiteten die Finanzsituation der Kommunen in den letzten 
Jahren. Gründe der prekären Kommunalfinanzlage gibt es viele. Die gravierenden 
Probleme des Arbeitsmarktes führen zu erhöhten Ausgaben in der Sozialhilfe. 
Steuergesetzliche Änderungen und die schwache Konjunktur reduzieren die 
Einnahmen aus der Gewerbesteuer. Die Übertragung von Aufgaben ohne 
finanziellen Ausgleich (Entscheidungs- und Finanzierungsverantwortung sind 
getrennt) belasten zunehmend die kommunalen Haushalte. Das Anspruchsdenken 
der Bürger und die damit verbundene Lobbyarbeit erschwert ein Einschränken 
von Leistungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung. Ferner stoßen die 
‘herkömmlichen’ Konsolidierungsmaßnahmen3 an ihre Grenzen, so dass ein 
weiterer Grund auf das Fehlen einer Verwaltungsreform im Hinblick auf eine 
effizientere, kundenorientiertere Aufgabenerfüllung zurückzuführen ist.4 Dies 
sind nur einige der Gründe, mit denen sich die Finanzsituation der Kommunen 
erklären lässt. 

Die hier vorliegende Arbeit analysiert, mit Hilfe der Darstellung der zeitlichen 
Entwicklung bestimmter Kennzahlen und der Identifikation der Bestimmungs-
gründe, die kommunale Finanzsituation der Landeshauptstadt Potsdam über den 
Zeitraum von 1994 bis 2004. 

Anhand der ökonomischen Begründung und den darausfolgenden Gestaltungs-
prinzipien des Föderalismus sowie der Einordnung der kommunalen Ebene in 
deutschen Verwaltungsaufbau werden in Kapitel 2 zunächst die institutionellen 
Grundlagen der kommunalen Finanzwirtschaft erläutert. In Kapitel 3 sind neben 
der allgemein gültigen Abgrenzung der Kommunalaufgaben die Aufgaben der 
Landeshauptstadt Potsdam genannt. Daran anschliessend wird ein Überblick über 
die Entwicklung der wichtigsten Ausgabearten von Potsdam gegeben. Kapitel 4 
befasst sich mit den grundgesetzlich verankerten Einnahmen der Kommunen. Die 
theoretischen Ausführungen werden mit Hilfe der grafischen Darstellung 
entsprechender Einnahmeentwicklungen der Stadt Potsdam anschaulich dar-
gestellt. Anschließend wird in Kapitel 5 der Haushaltsplan als wichtigste Grund-
lage einer Haushaltsanalyse in seiner Bedeutung, Funktion und Struktur erläutert. 

Schwerpunkt der Arbeit ist die in Kapitel 6 durchgeführte Analyse der Kommu-
nalfinanzen der Stadt Potsdam. Darin sind als erstes die Grundlagen zu den 
Kennzahlen und die Methodik des Kennzahlensystems wiedergegeben. Daran 

1 Tscheuschner 2004, S. 100. 
2 Fuest 2002, S. 545.  
3 Z.B. Pauschalkürzungen oder Steuererhöhung über die Hebesätze. 
4 Vgl. Böhme 1995, S. 27 ff.  
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anschließend erfolgt die Analyse anhand von Kennzahlen des Gesamthaushaltes, 
der Einnahmen und Ausgaben sowie der Verschuldung und Belastung der 
Kommune. Darauf aufbauend werden in einem letzten Schritt neben der theo-
retischen Darstellung der Haushaltskonsolidierung mit Hilfe des Haushalts-
sicherungkonzeptes (HSK) vergangene und zukünftige Konsolidierungsmaßnah-
men betrachtet. 

Die Arbeit schließt mit einem Resümee und dem Versuch von Handlungs-
empfehlungen. 

2. Die Kommune im föderalen System 

Verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen wie die Rechtswissenschaft, Wirtschafts-
wissenschaft sowie die Politik- und Verwaltungswissenschaft befassen sich mit 
der Thematik föderativer Staaten. Die Föderalismusforschung behandelt dabei 
traditionell das Verhältnis von Gesamtstaat und seinen Gliedstaaten.5 In der Frage 
von Zentralisierung und Dezentralisierung spielt jedoch auch die kommunale 
Ebene eine wichtige Rolle. Mit Hilfe der Ökonomischen Theorie des Föderalis-
mus6 wird im ersten Abschnitt gezeigt, dass eine dezentrale Bereitstellung von 
Gütern und Diensten auf Gemeindeebene vorteilhafter sein kann als eine zentrale 
Bereitstellung. Daraus ergeben sich in der ökonomischen Theorie Gestaltungs-
prinzipien des Föderalismus, die im zweiten Abschnitt erläutert Sodann erfolgt im 
dritten Abschnitt die Einordnung der Kommunalen Ebene in den deutschen 
Verwaltungsaufbau.

2.1. Die ökonomische Begründung des Föderalismus 

Der Föderalismus im Sinne der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie unterliegt 
sehr stark einem normativen Aspekt. Einzig die ökonomisch definierte Effizienz 
dient als Begründung föderaler Systeme. Demnach gilt ein föderales System als 
effizient, wenn die öffentlichen Aufgaben so auf die staatlichen Ebenen verteilt 
werden können, dass eine optimale Aufgabenerfüllung erfolgt. Mithin obliegt dem 
Staat gemäß den finanzwirtschaftlichen Theorien die Funktionen der optimalen 
Allokation von Ressourcen, der Verteilung von Einkommen und der Stabili-
sierung der Gesamtwirtschaft.7 Unter Vernachlässigung der Distributions- und 
Stabilisierungsfunktion des Föderalismus, hat der Staat die Funktion, öffentliche 
Güter mit dem Ziel der optimalen Allokation bereitzustellen. 

Diese ist erreicht, wenn die öffentlichen Aufgaben so auf die einzelnen Gebiets-
körperschaften aufgeteilt sind, dass unter Berücksichtigung der Kosteneffizienz 

5 Vgl. Benz 1985, S. 7 ff. 
6  Die anderen Wissenschaftsdisziplinen sind für die folgenden Ausführungen ohne Bedeutung. 
7  Vgl. Benz 1985, S. 16.  
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eine Bereitstellung öffentlicher Güter entsprechend den Bürgerpräferenzen 
erfolgt. Das föderale System gilt als ökonomisch effizient. 

Während bei privaten Gütern das Angebot entsprechend den Bürgerpräferenzen 
und zu niedrigstmöglichen Herstellungskosten der Markt übernimmt,8 bleibt bei 
der Bereitstellung öffentlicher Güter die Koordinationsleistung des Marktes aus 
(Versagen des Ausschlussprinzips und Nicht-Rivalität im Konsum), d.h. es liegt 
Marktversagen vor.9 Demzufolge erfolgt eine staatliche Bereitstellung 
öffentlicher Güter. Dabei muss der Staatsaufbau unter Berücksichtigung der 
Kosten gewährleisten, dass die Bereitstellung öffentlicher Güter den 
Bürgerpräferenzen entspricht.  

In der ökonomischen Theorie des Föderalismus ist davon auszugehen, dass eine 
Aufgabenerfüllung die ausschließlich dezentral oder zentral erfolgt, mit Nach-
teilen verbunden ist. Der Staat steht somit mit seiner Entscheidung über den 
Zentralisierungsgrad der Aufgabenerfüllung vor einem Optimierungsproblem.10

Unter Verwendung des Begriffs der Opportunitätskosten entsteht bei der 
Erfüllung von Aufgaben durch einen zu hohen Zentralisierungsgrad keine 
optimale Allokation – diese werden als Zentralitätskosten bezeichnet und 
kennzeichnen den entgangenen Nutzen der Bürger.11 Das folgende Beispiel soll 
dies illustrieren: 

Der Staat besteht aus zwei Gebietskörperschaften A und B mit je 40.000 
Einwohner (EW). Zur Abstimmung stehen die Optionen eine Parkanlage oder 
einen Sportplatz zu errichten. 15.000 EW der Gebietskörperschaft A und 30.000 
EW der Gebietskörperschaft B entscheiden sich für eine Parkanlage. Für den 
Sportplatz entscheiden sich 25.000 EW der Gebietskörperschaft A und 10.000 
EW der Gebietskörperschaft B (Vgl. Abb. 2-1.1). In einem Zentralstaat würde 
anhand der Mehrheitsentscheidung die Option Parkanlage realisiert werden. Für 
sie stimmten insgesamt 45.000 EW. Die restlichen 35.000 EW hätten entgegen 
ihren Präferenzen für einen Sportplatz nun eine Parkanlage. D.h. durch die 
einfache Mehrheitsregel werden die Präferenzen der Minderheiten übergangen. 

12Blankart bezeichnet diese als Kosten der Willkür.

Eine dezentrale Aufgabenerfüllung könnte diese Kosten beseitigen oder 
zumindest minimieren. Demnach würde die Gebietskörperschaft A den Sportplatz 
realisieren und die Gebietskörperschaft B die Parkanlage. Die Anzahl der EW 
deren Präferenzen nicht berücksichtigt werden, verringert sich auf 25.000 EW.  

8 Unter der Annahme der vollständigen Konkurrenz. 
9 Vgl. Petersen / Müller 1999, S. 135 ff. 
10  Vgl. Benz 1985, S. 17.  
11 Entsprechend gilt bei einem zu hohen Dezentralisierungsgrad entstehen Dezentralisierungs-

kosten. 
12  Vgl. Blankart 2006, S. 597.  
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Einwohner      Parkanlage   Sportanlage 

Gebietskörperschaft A    15.000    25.000 

Gebietskörperschaft B    30.000    10.000

         45.000 35.000

Abb. 2-1.1: Individuellen Präferenzen im dezentralen und zentralem System. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Blankart, 2006, S. 598. 

Dieses stark vereinfachte aber durchaus realistische Beispiel verdeutlicht, dass 
eine dezentrale Aufgabenerfüllung die Bürgerpräferenzen besser berücksichtigt 
und somit die Opportunitätskosten verringert werden. 

Dem gegenüber können produktionstechnische Gründe eine zentrale Bereit-
stellung von öffentlichen Gütern erfordern. Unteilbarkeiten und sinkende Durch-
schnittskosten aufgrund von Fixkostendegression (economies of scale) erfordern 
für eine effiziente Bereitstellung eine bestimmte Mindestgröße des Nutzerkreises. 
Ein weiteres Argument für eine Zentralisierung ist die Existenz von positiven 
externen Effekten, die vorliegen, wenn der Nutzen des öffentlichen Gutes nicht 
nur der bereitstellenden Gebietskörperschaft, sondern auch der benachbarten 
Gebietskörperschaft zugute kommt. Diese Effekte werden auch als Spillover-
Effekte bezeichnet. 

Die Abb. 2-1.2 zeigt weitere Beispiele von Opportunitätskosten, die bei einem zu 
hohen Zentralisierungs- oder Dezentralisierungsgrad entstehen.  

Zentralisierungskosten

Zusammenfassend ist zu konstatieren, die Frage auf welcher der gebiets-
körperschaftlichen Ebene eine staatliche Aufgabe erledigt werden soll, stellt die 
Politik vor ein Optimierungsproblem. Unter Abwägung der o.g. Vor- und 
Nachteile muss entschieden werden, welcher staatlichen Ebene die Aufgabe zuge-
wiesen werden soll, um eine wohlfahrtsmaximierende staatliche Bereitstellung 
öffentlicher Güter zu gewährleisten. 

� Berücksichtigung individueller Präferenzen 
� Machtkontrolle (Disaggregation politischer 
Macht)
� Geringere Informations- und Einigungskosten 
durch größere Bürgernähe 
� Höhere Innovationsfähigkeit beim Angebot 
öffentlicher Leistung 
� …

Abb. 2-1.2: Zentralisierungs- und Dezentralisierungskosten der Aufgabenerfüllung. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Junkernheinrich 1991, S. 35 ff. und Frey 1977, S. 31 ff. 

Dezentralisierungskosten

� Existenz von spillovers 
z.B. Theater 
� Technische Unteilbarkeiten 
z.B. Kläranlage 
� Abnehmende Durchschnittskosten 
(economies of scale) 
z.B. Müllverbrennungsanlage 

...�



5

Da dies in der Regel nicht immer praktikabel ist, muss sich der Staat bestimmter 
Prinzipien bedienen. 

2.2. Gestaltungsprinzipien des Föderalismus (normative Theorie) 

13Unter Berücksichtigung des Typs öffentlicher Leistung  wird bei der Erfüllung 
oftmals mit Hilfe des Subsidaritätsprinzip argumentiert. Dieses aus der katho-
lischen Soziallehre stammende Prinzip verlangt, dass die Verantwortung einer 
Aufgabe der kleinsten dafür geeigneten Ebene zu übertragen ist. Erst wenn die 
diese Ebene nicht mehr in der Lage sein sollte, die Aufgabe zu erfüllen, erfolgt 
eine Bereitstellung durch die übergeordnete Ebene.14 So wird unter der Voraus-
setzung, dass für die bereitgestellten Güter beispielsweise ein kleiner Nutzerkreis 
besteht, die Aufgabe den Gemeinden zugewiesen und diese als lokale öffentliche 
Güter bezeichnet15.

In der Praxis ist eine derartige Zuordnung jedoch kaum möglich. Denn im 
Föderalismus herrscht ein Geflecht von Aufgaben- und Finanzbeziehungen 
zwischen Bund, Länder und Gemeinden, die einem gordischen Knoten gleichen.16

Um die heutigen Aufgaben- und Finanzverflechtungen zu verstehen, bedarf es 
eines Organisationsprinzips, das zumindest in der Theorie genau festlegt, wer über 
Art, Umfang und Finanzierung der öffentlichen Leistung entscheidet. Dieses 
Prinzip wird als Prinzip der institutionellen Kongruenz bezeichnet. Demnach sind 
die Gebietskörperschaften so zu organisieren, dass sich Nutzer-, Steuerzahler- und 
Entscheiderkreis decken.17 Mit dem Ergebnis, dass die Bürger einer Gebiets-
körperschaft entscheiden, welche Aufgaben erfüllt werden soll und dabei 
gleichzeitig über die Ausgaben und die Einnahmen bestimmen.18 Dieses als 
Prinzip der fiskalischen Äquivalenz bezeichnet, bewirkt, dass der zusätzliche 
Vorteil einer Ausgabe so lange ausgedehnt wird, bis er durch den Nachteil der 
Einnahmeerzielung kompensiert wird.19 Die daraus entstehende Eigenverant-
wortlichkeit für das Budget einer Gebietskörperschaft, vermeidet so Finanzie-
rungsillusionen und erhöht die Kontrolle der Verwaltung dadurch, dass bei jeder 
Ausgabe einer öffentlichen Leistung deren Nutzen sowie die Kosten und 
Finanzierung stärker zu hinterfragen sind.20

Unter Berücksichtigung der ökonomischen Effizienz als (einziges) normatives 
Kriterium für den optimalen Staatsaufbau empfiehlt sich die institutionelle 

13 Vgl. Junkernheinrich 1991, S. 40. 
14  Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon 2004, S. 2867.  
15 Vgl. Petersen / Müller 1999, S. 135 ff. 
16  Vgl. Blankart 2006, S. 606. 
17 Vgl. Blankart 2006, S. 607. 
18 Vgl. Zimmermann 1995, S. 69. 
19 Vgl. Zimmermann 1999, S. 41. 
20  Vgl. Rehm / Matern-Rehm 2003, S. 55. 
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Konkurrenz als Idealzustand. Ein präferenzgerechteres Leistungsangebotes 
zusammen mit einer erhöhten Eigenverantwortung der Bürger und mithin ein 
rationeller Umgang mit Steuern wären die Folge.21 In der realen Staatspraxis wird 
sich dieser Idealzustand jedoch kaum realisieren lassen. Ausgehend von diesem – 
aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht – Idealzustand, werden aller weiteren 
Finanz- und Politikverflechtungen abgeleitet, und zwar dort, wo Ent-
scheidungsträger, Steuerzahler und Nutznießer auseinander fallen (institutionelle 
Inkongruenz).

Nach der Begründung und Ausgestaltung des Föderalismus, wird im folgenden 
Abschnitt die rechtliche Stellung von Kommunen in der Bundesrepublik 
Deutschland erläutert. 

2.3. Die Kommune im Verwaltungsaufbau 

Der Begriff der „Kommune“ umfasst verschiedene Verwaltungsformen. Kreis-
freien Städte, Landkreise, den Landkreisen angehörige Gemeinden und Städte 
zählen ebenso dazu, wie die unterhalb der Kreisebene zu Ämtern22 zusammen-
gefasste Gemeinden. (vgl. Abb. 2-2). Das Land Brandenburg bezeichnet seine 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden sowie die kreisfreien Städte allgemein 
als Gemeinden.23

21 Vgl. Bohley 1992, S. 51. 
22 In BB, MV und SH, in RhPf werden diese als Verbandsgemeinden oder in NS als 

Samtgemeinden bezeichnet. 
23 § 2 Abs. 1 GO BB. 

Landkreise
z.B. Oberhavel, Potsdam-Mittelmark 

Land Brandenburg

Gemeinden
und Städte

z.B. Nauen,
   Neuruppin

Kreisfreie Städte

� Potsdam 
� Cottbus 
� Brandenburg 
� Frankfurt / Oder 

Kommune oder kommunale Ebene 

Abb. 2-2: Die kommunale Ebene. 
Quelle: Eigene Darstellung. 

Ämter

z.B. Amt Calau, 
Amt Oberkrämer
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Die kommunale Ebene stellt keine dritte Staatsebene dar, was im Grundgesetz 
(GG) u.a. dadurch zum Ausdruck kommt, dass Art. 28 im II. Abschnitt unter der 
Überschrift „Der Bund und die Länder“ geführt wird.24 Dem gegenüber steht in 
Deutschland der dreistufigen Verwaltungsaufbau, der durch die kommunalen 
Selbstverwaltung gem. Art. 28 Abs. 2 GG gekennzeichnet ist. Die Verfassung 
garantiert den Kommunen das Recht, alle Aufgaben der örtlichen Gemeinschaft 
im Rahmen der Gesetze in Eigenverantwortung zu erledigen. Diese Unabhängig-
keit der Selbstverwaltung wäre jedoch ohne Bedeutung, wenn den Kommunen 
keine Finanzhoheit gegeben wäre.25 Dazu zählen die eigene Haushaltswirtschaft, 
bei der staatliche Eingriffe nicht zulässig sind, und eine ausreichende Mittel-
ausstattung, die den Kommunen durch Zuweisungen von Einnahmequellen 
gewährleistet wird. Diese Finanzhoheit ist nur dann gegeben, wenn die Kommu-
nen ihre Einnahmen zum Teil und die Ausgaben selbständig gestalten oder 
bestimmen können.26

Im nächsten Kapitel soll geklärt werden, welche Aufgaben die Stadt Potsdam zu 
erfüllen hat und welche Ausgaben sich daraus ergeben (Konnexitätsprinzip).

3. Die Aufgaben und Ausgaben der Stadt Potsdam 

3.1. Aufgaben einer Kommune 

Im vorangegangenen Kapitel wurde der Föderalismus mit dem Kriterium der 
Effizienz für die Bereitstellung öffentlicher Güter begründet. Welche öffentlichen 
Güter gemeint sind, blieb bisher offen. Wenn von öffentlichen Gütern die Rede 
ist, sind im Allgemeinen die Leistungen der Daseinsvorsorge gemeint. Das sind 
Leistungen, die mit staatlichen Mitteln im wirtschafts-, gesellschafts-, umwelt-, 
arbeits- und sozialpolitischen aber auch im kulturellen oder sportlichen Bereich 
erbracht werden. Dazu zählen u. a.: 

24  Vgl. Henneke 2000, S. 319. 
25 Neben einer Reihe von anderen Hoheiten z.B. Organisations- oder Personalhoheit, siehe 

hierzu Vogelgesang / Lübking / Jahn 1991, S. 75 ff. 
26 Vgl. Schwarting 2001, S. 21. 
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3-1.
Qu

1.: Auswahl an Leistungen der Daseinsvorsorge in Deutschland. 
elle: Eigene Darstellung. 

- die Energie- und Wasserversorgung 

- Müllentsorgung 

- ÖPNV

- Bereitstellung von Kindertagesstätten und Schulen 

- Leistungen im Bereich der sozialen Grundsicherung (Arbeitslosengeld II) 

- Leistungen zur Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt 

- Gewährleistung der inneren und äußeren Sicherheit durch Bereitstellung von 

Justiz, Polizei und Armee 

- Unterhaltung von Theatern und Museen oder Bibliotheken 

- Unterhaltung von Sportplätzen oder Schwimmbäder 

- …

Einen abschließenden Leistungskatalog der Daseinsvorsorge gibt es nicht. Auch 
eine Definition der Daseinsvorsorge als solche gibt es nicht. Allgemein 
kennzeichnet die Daseinsvorsorge die Tätigkeit von Staat und Gemeinden zur 
Versorgung der Bevölkerung mit lebenswichtigen Gütern.27 Verfassungsrechtlich 
beruht die Daseinsvorsorge auf dem Grundsatz der Sozialstaatlichkeit in Art. 20 
Abs.1 GG (Sozialstaatsprinzip). Demzufolge ist der Staat verpflichtet, im weiten 
Bereich der Daseinsvorsorge Leistungen zu Gunsten des Einzelnen zu 
erbringen.28

In Verbindung mit der Garantie zur kommunalen Selbstverwaltung gemäß Art. 28 
Abs. 2 GG kennzeichnet Kommunale Daseinsvorsorge die Versorgung der Bürger 
mit Leistungen der örtlichen Gemeinschaft. Dazu zählen wie oben bereits 
erwähnt: Strom, Gas, Wasser, ÖPNV, Kindertagesstätten, verschiedene Sport- 
und Kultureinrichtungen u.v.m.. Trotz der verfassungsrechtlichen Pflicht zur 
kommunalen Daseinsvorsorge sind Kommunen nicht verpflichtet, sämtliche 
Aufgaben aus dem (nicht abschließenden) Leistungskatalog zu erfüllen. Abhängig 
von der Größe einer Gemeinde variiert auch der Umfang der bereitzustellenden 
Leistungen. So kann bspw. von einer kleinen Gemeinde mit 1000 Einwohnern 
nicht verlangt werden, ein Theater oder Sportstadion mit 20.000 Sitzplätzen zu 
unterhalten. Darüber hinaus sind Gemeinden nicht verpflichtet diese Aufgaben in 
strikt eigener Leistungsverwaltung bereitzustellen. Private oder privatisierte 
Formen zur Aufgabenerfüllung sind durchaus zulässig. 

27  Vgl. o.V. Gabler Wirtschaftslexikon 2004, S. 647. 
28  Vgl. Hesselberger 1996, S. 172.  
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In Bezug auf die kommunale Selbstverwaltung spielt die Eigenverantwortlichkeit
bei der Erfüllung der örtlichen Aufgaben die entscheidende Rolle. Maßgeblich 
dabei ist der Autonomiegrad, der von der Art der zu erfüllenden Aufgabe abhängt. 
Zu unterscheiden sind Aufgaben der freiwilligen und pflichtigen Selbst-
verwaltung, Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung, Auftragsangelegenheiten und 
Organleihe.

3.1.1. Selbstverwaltungsaufgaben

Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben 

Diese Aufgaben gehören zum eigenen Wirkungskreis der Kommunen. Sie können 
in der Erfüllung frei entscheiden, „ob“ und „wie“ diese Aufgaben erfüllt werden 
sollen. Beispiele sind die Unterhaltung von Museen, Theatern oder Parkanlagen.29

Eine abschließende Aufzählung der Aufgaben kann es nicht geben, da aufgrund 
des Allzuständigkeitsprinzips ständig neue Aufgaben zum Tätigkeitsfeld der 
Kommunen hinzukommen (z.B. im Umweltbereich) und alte Aufgaben obsolet 
werden können.30 Insofern unterliegt der Aufgabenkatalog einer gewissen 
Dynamik.31

Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben 

Auch diese Aufgaben gehören zum eigenen Wirkungskreis der Kommunen. 
Jedoch beschränkt sich die Eigenverantwortlichkeit nur noch auf die Art und 
Weise der Durchführung, also auf das „Wie“. Die Möglichkeit, den Kommunen 
pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben zu übertragen, wird in § 3 Abs. 4 Satz 2 GO 
BB geregelt.32 Beispiele sind die Sozialhilfe und Jugendhilfe, die Straßen-
baulasten u.a. für Ortsstraßen oder die Baulanderschließung.33

3.1.2. Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung 

Zum Schutz der kommunalen Selbstverwaltung hat das Land Brandenburg diese 
Aufgabenart gemäß dem Weinheimer Entwurf von 1948 eingeführt. Im Gegensatz 
zu den Auftragsangelegenheiten (s.u.) muss der Umfang der Staatsaufsicht exakt 
bestimmt werden, so dass den Kommunen ein weisungsfreier Spielraum 
eingeräumt wird.34 Beispiele sind der Denkmalschutz und Brandschutz, die 
Lebensmittelüberwachung oder das Meldewesen.35 Diese Aufgabenart gilt nur für 
die Übertragung von Aufgaben des Landes. 

29 § 3 Abs. GO BB.  
30 Vgl. Püttner 2002, S. 54. 
31 Vgl. Muth 1995, S. 14 u. 31.  
32 Vgl. Mayer 2001, S. 140. 
33 Vgl. Vogelgesang / Lübking / Jahn 1991, S. 87. 
34 Vgl. Muth 1995, S. 17 f. 
35 Vgl. Muth 1995, S. 21. 
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3.1.3. Auftragsangelegenheiten

Bei der Übertragung von Aufgaben des Bundes (Bundesauftragsverwaltung) liegt 
nach wie vor ein unbeschränktes Weisungsrecht im Rahmen der Fachaufsicht vor. 
Aufgrund des hohen Fremdbestimmungsgrades zählen die Auftragsangelegen-
heiten zum übertragenen Wirkungskreis. Beispiele sind Ordnungsaufgaben im 
Bereich des Gewerberechts. 

3.1.4. Organleihe

Diese stellt eine besondere Art staatlicher Verwaltung dar, indem einem einzelnen 
Organ, z.B. dem Bürgermeister, eine staatliche Aufgabe übertragen wird. Für 
Potsdam trifft dies im Fall der Bauaufsicht zu. Demzufolge unterliegt das 
geliehene Organ der staatlichen Verwaltung und fungiert als untere staatliche 
Verwaltungsebene.36

3.1.5. Die Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam 

Die durch die Stadt Potsdam zu erfüllenden Aufgaben sind im Landesent-
wicklungsplan I (LEP I) des Landes Brandenburg festgelegt.37 Gemäß der 
zentralörtlichen Gliederung gelten alle kreisfreien Städte als zentrale Orte oberer 
Stufe, sog. Oberzentren. Demnach „haben Oberzentren als hochrangige Kom-
munikationszentren Einrichtungen zur Deckung des spezialisierten höheren 
Bedarfs ... bereitzustellen“.38 Zu diesen Einrichtungen zählen u.a. Universitäten, 
Kongress- und Konzerthallen, Stadion mit Zuschaueranlagen, Spezialkliniken, 
Ärzte zahlreicher Fachrichtungen, Halt im Eisenbahnverkehr und oberste bzw. 
obere Landesbehörden. Gleichzeitig sollen Oberzentren die Versorgungsaufgaben 
und die Bereitstellung von Einrichtungen der zentralen Orte mittlerer und unterer 
Stufen gewährleisten.39

3.1.6. Kommunale Unternehmen - die Träger kommunaler Aufgaben 

Zur Erfüllung der o.g. Aufgaben ist die Stadt Potsdam nicht angehalten, dies in 
herkömmlicher, verwaltungsrechtlicher Form zu tun. Vielmehr wird ihr durch 
§ 100 Abs. 2 u. 3 GO BB das Recht zur wirtschaftlichen Betätigung eingeräumt. 
Demnach ist diese zulässig, wenn  

1. Der öffentliche Zweck dies rechtfertigt, 

2. Das öffentliche Unternehmen nach Art und Umfang in einem ange-
messenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommune steht und 

36 Vgl. Vogelgesang / Lübking / Jahn 1991, S. 90. 
37 Vgl. Landesentwicklungsplan Brandenburg LEP I . 
38 Ebd. Teil I, Pkt. 2.3, Abs. (1) 
39 Vgl. LEP I Abs. (2). 
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3. Die Leistung nicht durch private Unternehmen besser und wirtschaftlicher 
erfüllt werden können (strenge Subsidaritätsklausel).40

Hinsichtlich der Form wirtschaftlicher Betätigung genießt die Stadt Potsdam 
Organisationshoheit,41 d.h. sie ist frei in ihrer Wahl der Möglichkeiten, die ihr das 
Land Brandenburg gem. § 100 Abs. 7 GO BB vorgibt. Somit ist die Stadt 
Potsdam in der Lage, ihre wirtschaftliche Betätigung durch kommunale Unter-
nehmen zu erfüllen. Die kommunale Trägerschaft sowie die finanzwirtschaftliche 
und rechnungstechnische Trennung vom Kommunalhaushalt sind Merkmale 
dieser Kommunalunternehmen.42 Demnach zählt der Regiebetrieb, der weder 
rechtlich noch wirtschaftlich selbständig ist und mit allen Einnahmen und 
Ausgaben (Bruttoprinzip) im kommunalen Haushaltsplan (KHHP) geführt wird, 
auch nicht zu den wirtschaftlichen Unternehmen, derer sich die Kommune zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben bedienen kann. Gem. § 101 Abs. 3 GO BB gehören 
dazu (1) der Eigenbetrieb, der zwar ebenfalls ohne eigene Rechtspersönlichkeit, 
aber wirtschaftlich selbständig ist,43 44 (2) die Eigengesellschaft , die eine eigene 
Rechtspersönlichkeit besitzt und meist in Form einer GmbH oder AG in Betracht 
kommt und (3) die Möglichkeit einer Beteiligung der Stadt an Gesellschaften, der 
sog. Beteiligungsgesellschaft.45 Da eine Veranschlagung der wirtschaftlichen 
Unternehmen im KHHP nach dem Nettoprinzip, d.h. nur mit Gewinn oder Verlust
erfolgt, ist die Stadt angehalten, einen Beteiligungsbericht fortzuschreiben, der die 
wirtschaftlichen Verhältnisse offen legt, um so eine gewisse Transparenz zu 
erzielen.46 47 Dieser ist als Anlage dem HHP beizufügen.  Denn aufgrund der 
zunehmenden Bedeutung kommunaler Aufgabenerfüllung durch wirtschaftliche 
Unternehmen sind finanzrelevante Vorgänge wie z.B. die Kreditaufnahme oder 
die Ertrags- und Kostenstruktur der wirtschaftlichen Unternehmen im HHP nicht 
mehr ersichtlich. Dadurch ergeben sich erhebliche Auswirkungen auf das kommu-
nale Rechnungswesen und interkommunale Vergleiche der Haushalte werden 
erschwert.48 Die Gründe für diese Formen der Aufgabenerfüllung liegen u.a. in 
einem effizienteren Management oder in der Ausschöpfung steuerrechtlicher 
Vorteile.49

40 Vgl. Fuest / Kroker / Schatz 2001, S. 15 u. 19.  
41 Vgl. Cronauge 2003, S. 32. 
42 Vgl. Schefzyk 2000, S. 10. 
43 § 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV). 
44 In diesem Fall liegt eine 100 % Beteiligung der Stadt vor. 
45 So bedient sich die Stadt Potsdam zur Erfüllung von Aufgaben zweier Eigenbetriebe, dem 

Senioren Wohnheim „Geschwister Scholl“ und der Stadtbeleuchtung Potsdam sowie 13 
Eigengesellschaften in Form einer GmbH, z.B. das Klinikum „Ernst von Bergmann“ 
gGmbH oder die Hans-Otto-Theater GmbH Potsdam. Siehe Landeshauptstadt Potsdam 
2002.

46 § 105 Abs. 3 GO BB. 
47 § 2 Abs. 2 Nr. 5, 6 GemHV BB. 
48 Vgl. Schwarting 2001, S. 228 f. und Fuest / Kroker / Schatz 2001, S. 7. 
49 Vgl. Cronauge 2003, S. 23 f. 
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich je nach Autonomiegrad 
verschiedene Aufgabentypen ergeben. Für den Wesensgehalt der kommunalen 
Selbstverwaltung sind dabei die Aufgaben der freiwilligen Selbstverwaltung 
entscheidend. Für die Stadt Potsdam ergibt sich aufgrund ihrer zentralörtlichen
Funktion ein Mehrbedarf an Aufgaben gegenüber anderen Städten im Land 
Brandenburg, der bei der Analyse sowohl auf der Ausgabenseite als auch im 
Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs auf der Einnahmenseite zu berück-
sichtigen ist. 

3.2. Die Kommunalausgaben der Stadt Potsdam 

Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen ist das Konnexitätsprinzip, nach dem 
die Ausgaben stets den Aufgaben zu folgen haben. Dieser gem. Art. 104 a Abs. 1 
GG formulierte Lastenverteilungsgrundsatz soll die Verantwortlichkeit von 
Kommunalpolitikern stärken und so ein unwirtschaftliches Handeln verhindern. 
Jedoch macht dieses Prinzip nur Sinn, wenn abgeleitet aus dem Prinzip der 
fiskalischen Äquivalenz sowohl Entscheidungs-, Durchführungs- als auch 
Finanzierungskompetenz zusammenfallen. Zimmermann spricht vom „Prinzip der 
ungeteilten Verantwortung. Wo immer sie unerfüllt bleibt, bestehen Anreize, 
Aufgaben auf Kosten anderer Ebenen ... in zu großem Umfang erfüllen zu lassen, 
weil die Erfüllung nicht oder nicht nur das eigene Geld kostet.“50

Anknüpfend an die o.g. Aufgaben wird die Entwicklung der nominalen Ausgaben 
der Stadt Potsdam anhand der Haushaltspläne entsprechender Jahrgänge im 
Zeitablauf dargestellt. Diese Darstellung reicht jedoch nicht aus, um eine Analyse 
hinsichtlich der strukturellen Bedeutung zu tätigen. Eine solche erfolgt im Kapitel 
6.2. anhand ausgewählter Kennziffern.

Bei der folgenden Darstellung handelt es sich um ausgewählte Ausgabearten, die 
als Ausgabenschwerpunkte des Verwaltungshaushaltes (VWH) und des Vermö-
genshaushaltes (VMH) gelten. Dazu zählen die Personalausgaben, die sozialen 
Leistungen, der lfd. Sachaufwand, die Zinsausgaben und die Sachinvestitionen. 
Die entsprechenden Daten sind den jeweiligen Gruppierungsplänen der Stadt 
Potsdam entnommen,51 die „... einen Überblick über die Finanzierung des 
Haushalts, das Gewicht der einzelnen Finanzierungsquellen und die Höhe der 
wirtschaftspolitisch wirksamen Ausgaben ...“52 geben. 

Eine Darstellung der Ausgaben nach Aufgabenbereichen könnte als Ergänzung 
vorgenommen werden. Das ist aber m.E. insofern ungeeignet, als dass diese 
Ausgaben maßgeblich durch die Ausgabenart bestimmt werden. Ferner erschwert  
die Möglichkeit, dass kommunale Aufgaben durch wirtschaftliche Betriebe erfüllt 

50 Zimmermann 1999, S. 90. 
51 Zur Berechnung siehe Anlage 1: Abb. 3-2.2. 
52 Dornbusch 1997, S. 56. 
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werden, eine Analyse im interkommunalen Vergleich. Aus diesem Grund wird auf 
eine Darstellung verzichtet. 

Wie aus Abbildung 3-1.1 ersichtlich, sind die Personalausgaben, die zu den 
größten Ausgabenblöcken gehören, im Zeitablauf rückläufig. Zurückzuführen ist 
das zum größten Teil auf die sinkende Anzahl der zu besetzenden Stellen, aber 
auch die von der Stadt nicht beeinflussbaren Tarifbezüge und Besoldungsgruppen 
wirken sich auf die Struktur und Entwicklung der Personalkosten aus. Einen 
zweiten großen Ausgabenblock stellen die Sachinvestitionen dar. Sie sind in den 
Jahren 1998 bis 2000 sprunghaft angestiegen. Zu den Investitionsschwerpunkten 
zählten die Aufgabenbereiche Schulen, Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege, 
Bau- und Wohnungswesen sowie Verkehr. 

0
20.000
40.000
60.000
80.000

100.000
120.000

1994* 1995* 1996* 1997* 1998* 1999* 2000* 2001* 2002* 2003** 2004**

Personalausgaben

Bei Betrachtung der Sozialen Leistungen ist zu erkennen, dass es zwischen 1995 
und 1996 zu einem Anstieg kam, der seinen Grund u.a. in steigenden Lasten der 
Sozialhilfe nach BSHG von 19,9 auf 30,7 Mio. Euro hatte. Der drastische Anstieg 
im Jahr 2001 bei den Ausgaben für lfd. Zwecke gegenüber dem Jahr 2000 lässt 
sich auf die Veranschlagung der Trink- und Abwassergebühr im KHHP erklären,
die dann bei Weiterleitung an die wirtschaftlichen Unternehmen als lfd. Ver-
waltungs- und Betriebsaufwand veranschlagt wurden. 

4. Die Einnahmen der Stadt Potsdam 

Zur Bedarfsdeckung der im Rahmen der Aufgabenerfüllung verursachten Aus-
gaben ist den Kommunen durch den Gesetzgeber eine gewisse Finanzautonomie 
gegeben. Demnach ist die Gemeinde berechtigt, zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Abgaben zu erheben, wenn ihre sonstigen Einnahmen und speziellen Entgelte 

Abb. 3-2.1: Ausgewählte Ausgaben nach Arten in TEuro. 
Anm.: * Jahresrechnung ** Haushaltsansatz;  dies gilt auch für alle folgenden Grafiken. 
Quelle: Eigene Darstellung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 1996 – 2004. 

lfd. Sachaufwand Soziale Leistungen
Zinsausgaben Sachinvestitionen
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nicht ausreichen. Diesen ist gegenüber der Steuererhebung (Steuersubsidarität) 
und der Aufnahme von Krediten der Vorrang zu geben.53

Zu den hier behandelten Einnahmen gehören Steuern, Gebühren und Beiträge, 
Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) sowie 
Kreditaufnahmen.54 Deckungsgleich mit der Herangehensweise in Kapitel 3.2. 
erfolgt eine Darstellung der Einnahmen im Zeitablauf mit einer kurzen 
Erläuterung.55 Einleitend zeigt Abbildung 4 den Anteil der Kommunaleinnahmen 
am Gesamthaushalt. Eine ausführliche Analyse und Begründung des Aufkom-
mens erfolgt in Kapitel 6.2. 
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Steuern

4.1. Die Steuern 

Die gesetzliche Garantie der Finanzautonomie kommt in den Vorschriften zur 
Realsteuergarantie (Art. 106 Abs. 6 GG), der Ertragshoheit der örtlichen 
Verbrauchs- und Aufwandssteuer (Art. 106 Abs. 6 GG), der Aufkommens-
beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer (Art. 106 Abs. 5 GG) und an 
der Umsatzsteuer (Art. 106 Abs. 5a GG) sowie am Länderanteil am Gesamt-
einkommen der Gemeinschaftssteuern56 (Art. 106 Abs. 7 GG)  zum Ausdruck. 
Der Gesetzgeber weist den Kommunen also das Aufkommen aus verschiedenen 
Steuern zu. 

Gewerbesteuer

Gegenstand dieser Steuer sind alle gewerblichen Unternehmen im Sinne § 15 des 
EStG und Unternehmen, die gem. GewStG Gewerbebetriebe kraft Rechtsform 
und wirtschaftlichen Geschäftsbetriebes sind.57 Die Gewerbesteuer unterliegt der 

le: Eigene Darstellung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 1996 – 2004. 

53 Vgl. Erdmann 2002, S. 18. 
54 Weitere Einnahmen sind z.B. Konzessionsabgaben, Veräußerungsgewinne und Einnahmen 

aus der wirtschaftlichen Tätigkeit von Kommunen. 
55 Zur Berechnung der einzelnen Einnahmen siehe Anlage 2. 
56 Das betrifft den weiter unten behandelten kommunalen Finanzausgleich. 
57 Vgl. Fuchs 1999, S. 132. 

Ab
Quel

b. 4: Anteil der Kommunaleinnahmen am Gesamthaushalt. 

Gebühren und Beiträge Zuweisungen Kredite
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Bundesgesetzgebung, dennoch hat sie für die Kommunen insofern eine große 
Bedeutung, als sie die Hebesätze für die Berechnung der Steuerschuld selbst 
bestimmen können.58 Wie aus Abbildung 4-1.1 zu entnehmen ist, stellt die 
Gewerbesteuer für die Kommunen die wichtigste Steuer dar. Ihr Aufkommen 
sank im Jahr 2001 gegenüber dem Jahr 2000 um rd. 37 %, doch seitdem weist das 
Aufkommen bis 2004 einen positiven Verlauf auf. 

Grundsteuer

Auch sie zählt wie die Gewerbesteuer zu den Realsteuern. Ihr Steuergegenstand 
ist der Grundbesitz für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) 
und für Betriebs-, Miets- und Wohngrundstücke (Grundsteuer B) einschließlich 
der darauf stehenden Gebäude. Ihr Anteil an den Gesamtsteuereinnahmen betrug 
2002 rd. 17 % und nimmt damit gegenüber der GewSt sowie dem Anteil an der 
Einkommensteuer eine nachrangige Stellung ein (vgl. Abb. 4-1.1). 

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Die Grundlage der Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer ist der 
Art. 106 Abs. 5 Satz 1. Näheres, so heißt es weiter, wird durch ein Bundesgesetz, 
in diesem Fall durch § 1 GFRG, bestimmt. Demnach erhalten die Gemeinden 15% 
des Landesaufkommens an der Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer. 
Darüber hinaus erhalten sie einen Anteil von 12 % des Aufkommens aus dem 
Zinsabschlag, der nach einem Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Gemeinden 
verteilt wird. Für die Stadt Potsdam ist der ESt-Anteil mit einem Aufkommen von 
rd. 19,6 Mio. Euro für das Jahr 2002 hinter der Gewerbesteuer die zweitwichtigste 
Steuer. Gegenüber dem Höchstwert aus dem Jahr 1999 mit rd. 28,5 Mio. Euro ist 
jedoch ein starker Rückgang um 31% zu verzeichnen (vgl. Abb. 4-1.1). 

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 

Als Ausgleich der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer erhalten die Kommunen 
gem. Art. 106 Abs. 5a GG seit dem 1.1.1998 eine Beteiligung an der Umsatz-
steuer von 2,2 %. Diese Beteiligung ist als Vorwegabzug gestaltet. Ferner 
bestimmt Art. 106 Abs. 5 GG, dass der Anteil der Gemeinden auf der Grundlage 
eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels weitergeleitet wird. Die Auf-
teilung des Gemeindeanteils und die Berechnung des Schlüssels ist im § 5 a, b 
GFRG geregelt.59 Das Aufkommen für Potsdam lag im Zeitraum 1998 bis 2002 
bei durchschnittlich bei 7 bis 8 Mio. Euro (vgl. Abb. 4-1.1). 

Die örtlichen Aufwands- und Ertragssteuern

Diese werden im HHP der Stadt Potsdam unter ‚Andere Steuern‘ und ‚steuer-
ähnliche Abgaben‘ veranschlagt. Dazu zählen u.a. die Hundesteuer, die Getränke-

58 Zur Berechnung siehe Endriss / Baßendowski / Küpper 2002, S. 530. 
59 Vgl. Rehm / Rehm-Matern 2003, S. 184 u. Erdmann 2002, S. 21. 
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60steuer, die Zweitwohnsteuer sowie die Fremdenverkehrsabgabe.  Dem Auf-
kommen aus den sog. ‚Bagatellsteuern‘ kommt im Vergleich zu den anderen 
Steuern eine sehr geringe Bedeutung zu (vgl. Abb. 4-1.1). 

Abb. 4-1.1: Struktur der gemeindlichen Steuereinnahmen in TEuro. 
Quelle: Eigene Darstellung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 1996 – 2004.  
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4.2. Die Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen 

Sie sind eine weitere wichtige Einnahmequelle und erhöhen gem. dem Äqui-
valenzprinzip die Effizienz der öffentlichen Leistungserstellung, da aufgrund der 
Transparenz Fiskalillusion vermieden wird.61 Die Gebühren unterscheiden sich 
zum einen in Verwaltungsgebühren, für die Inanspruchnahme von Verwaltungs-
leistungen (wie z.B. Passgebühren oder Genehmigungsgebühren) und zum 
anderen in Benutzungsgebühren für die Benutzung von öffentlichen Ein-
richtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, wie z.B. 
Müllabfuhr oder Straßenreinigung.62 Als Beiträge werden Geldleistungen 
bezeichnet, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung, 
Erweiterung, Erneuerung und Verbesserung öffentlicher Leistungen und Anlagen 
dienen,63 z.B. Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch des Bundes.  

Der erhebliche Anstieg der Gebühren (vgl. Abb. 4-2.1) lässt sich zum größten Teil 
auf die Veranschlagung der Trinkwasser- und Abwasserversorgung von insgesamt 
rd. 30 Mio. Euro zurückführen. So gilt seit 1998 im Land Brandenburg die 
gesetzliche Regelung, dass die pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben auch nach 
Übertragung der Durchführung an eine privatrechtliche Organisationsform bei der 
Kommune verbleiben und die daraus resultierenden Einnahmen und Ausgaben im 
Haushaltsplan zu veranschlagen sind.64 In der Folge entstehen für Potsdam 

60 Vgl. Bayer 1995, S. 141 ff. 
61 Vgl. Bohley 1980, S. 916 f. 
62 Vgl. Dresbach 2002, S. 150. 
63 § 8 Abs. 2 KAG.
64 Vgl. RdErl. II Nr. 7/1998. 
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dadurch keine Mehreinnahmen, denn diese Abgaben werden an die städtischen 
Unternehmen weitergeleitet. Dennoch wird der Haushalt ‚künstlich‘ aufgebläht 
und die Möglichkeit der Kassenkreditaufnahme, die sich an der im Verwaltungs-
haushalt veranschlagten Einnahmen orientiert (§ 87 GO BB), erhöht sich. 

Abb. 4-2.1: Aufkommen der Gebühren und Beiträge in TEuro. 
Quelle: Eigene Darstellung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 1996 – 2004.
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Gebühren Beiträge

Die Finanzzuweisungen 

Als wichtigste Einnahmequelle der Kommunen gelten die Zuweisungen. Ent-
scheidend hierbei sind die Finanzbeziehungen zwischen dem Land und den 
Gemeinden bzw. den Gemeindeverbänden. Diese als KFA bezeichnete vertikale 
Verteilung von „... bereits im öffentlichen Sektor befindlichen Einnahmen ...“65

stellt keine originäre Einnahmequelle dar. Vielmehr wird den Kommunen auf 
Grundlage des Art. 106 Abs. 7 S. 1 GG in Verbindung mit Art. 99 der 
Landesverfassung des Landes Brandenburg ein Prozentsatz vom Länderanteil am 
Gesamtaufkommen der Gemeinschaftssteuern zugewiesen. Ferner können die 
Länder die Gemeinden auch am Aufkommen der Landessteuern beteiligen.66

Weitere Zuweisungen können z.B. vom Bund oder von Gemeindeverbänden 
erfolgen. Da es i.d.R. keine direkten Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und 
den Gemeinden gibt, sind in den Zuweisungen des Landes immer auch Bundes-
mittel enthalten.67 Die folgende Betrachtung konzentriert sich auf Zuweisungen 
des Bundes (immer einschließlich ERP-Sondervermögen und LAF) und des 
Landes. Dabei wird einheitlich der Begriff des KFA verwandt. 

Das Ziel des KFA ist es, einerseits die originären kommunalen Einnahmen zu 
ergänzen, um eine örtliche Aufgabenerfüllung zu ermöglichen (fiskalische 
Funktion), und andererseits bestehende Steuerkraftdisparitäten auszugleichen 
(redistributive Funktion).68 Daneben werden durch besondere Zuweisungen auch 

65 Zimmermann 1999, S. 215. 
66 Art. 106 Abs. 7 Satz 2 GG. 
67 Vgl. Bredtmann 1992, S. 44. 
68 Vgl. Zimmermann 1990, S. 50.  



18

raumordnungs-, wirtschafts- und konjunkturpolitische Funktionen erfüllt 
(Lenkungsfunktion).69 Zu den Instrumenten gehören prinzipiell die Schlüssel- und 
Bedarfszuweisungen (allg. Zuweisungen), die Zuweisungen für lfd. Zwecke und 
die Investitionszuweisungen (zweckgebundene Zuweisungen i.e.S.).70

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen dienen der Angleichung der Finanzkraftunterschiede,
demzufolge erfüllen sie die fiskalische und redistributive Funktion.71 Da die 
Mittel den Kommunen zur freien Verfügung stehen, sind sie für die kommunale 
Selbstverwaltung von herausragender Bedeutung. Die Gewährung der Mittel 
erfordert, dass bei Gegenüberstellung der Finanzbedarf größer ist als die 
Steuerkraft. Als zentrales Finanzbedarfskriterium gilt in Brandenburg der 
„veredelte“ Einwohner (Hauptansatz).72 Ergänzend wird zur Ermittlung des 
Finanzbedarfs der Soziallastenansatz, der auf die Arbeitslosenzahl zurückgreift, 
als bedarfsverursachender Faktor (Nebenansatz) berücksichtigt.73 Demgegenüber 
ergibt das Aufkommen aus den Realsteuern (abzüglich der Gewerbesteuerumlage) 
und der Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer die Steuerkraft.74

Bedarfszuweisungen

Wenn die eigenen Mittel und die Schlüssel- und Zweckzuweisungen nicht 
ausreichen, um einen Ausgleich unvermeidbarer Fehlbeträge im Verwaltungs-
haushalt herzustellen, können vom Land Bedarfszuweisungen gewährt werden.75

Eine Inanspruchnahme erfolgte für die Stadt Potsdam nur in den Jahren 1994 und 
1995 i.H.v. 716 bzw. 341 Mio. Euro.

Zuweisungen für lfd. Zwecke 

Dazu gehören die als Sonderlasten bezeichneten u.a. aus den §§ 14 – 16 GFG 
bereitgestellten Landesmittel der Theaterpauschale, des Schullastenausgleichs und 
des Sonderfonds. So erhalten z.B. die kreisfreien Städte als Schulträger von 
Förderschulen für Behinderte gesonderte Zuweisungen. Aufgrund der Nicht-
berücksichtigung im Nebenansatz erfolgt eine rein nach der Belastung finanzkraft-
unabhängige Verteilung der Mittel.76

69 Ebd., S. 51. 
70 Zur Ausführlichen Systematik der Zuweisungen siehe Schlüngel 1994, S. 112.
71 Vgl. Bredtmann 1992, S. 55. 
72 Vgl. Vesper 2000, S. 27. 
73 § 8 GFG. 
74 Zur exakten Ermittlung der Steuerkraftmesszahl siehe § 9 GFG. 
75 Vgl. Schlüngel 1994, S. 105. 
76 Vgl. Vesper 2000, S. 54. 
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Zweckzuweisungen i.e.S. 

Als „Politik der goldenen Zügel“ bezeichnet, stehen die Mittel den Kommunen 
nicht zur freien Verfügung, sondern sie werden vom Bund und Land für zweck-
gebundene investive Aufgaben vergeben. Neben der Investitionspauschale des 
Bundes und des Landes (§§ 17, 18 GFG) erhält Potsdam aus dem Haupt-
stadtvertrag mit dem Land jährlich eine Zuweisung i.H.v. 5 Mio. Euro. Diese 
Mittel dürfen nur für investive Zwecke, z.B. für das Sanierungsgebiet in der 
Schiffbauergasse, verwendet werden. 

Mit einem Anteil von rd. 50% an den bereinigten Einnahmen waren die Zu-
weisungen Mitte der neunziger Jahre die stärkste Einnahmeart im Verwaltungs-
haushalt der Stadt Potsdam. Der Anteil ist seit dem Jahr 2002 zurückgegangen, 
dennoch bleiben die Zuweisungen mit einem Anteil von rd. 40% die stärkste 
Einkommensart (vgl. Abb. 4). Dies lässt auf eine große Abhängigkeit von Bund 
und Land schließen. Bei Betrachtung einzelner Zuweisungsarten sind sowohl das 
Aufkommen der Schlüssel- als auch der Investitionszuweisungen signifikant. Mit 
einem Aufkommen von rd. 178 Mio. Euro im Jahre 2002 gelten die Zuwendungen 
für lfd. Zwecke als dritte wichtige Zuweisungsart, die allerdings im Vergleich zu 
den beiden erstgenannten eher gering erscheinen (vgl. Abb. 4-3.1). 

Kredite

Abb. 4-3.1: Aufkommen aus Zuweisungen von Bund und Land in TEuro. 
Quelle: Eigene Darstellung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 1996 – 2004. 
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Schlüsselzuweisungen

Als klassisches Instrument kommunaler Fremdfinanzierung77 steht den Kommu-
nen zur Aufgabenerfüllung im Rahmen ihrer Daseinsvorsorge die Möglichkeit der 
Kreditaufnahme zur Verfügung. Dieser sind z.B. aus Gründen der Überschuldung 
und damit einhergehend einer Gefährdung kommunaler Leistungsfähigkeit 
Grenzen gesetzt. Mithin ist die Kommune bei der Kreditaufnahme angehalten zu 
überprüfen, ob der Schuldendienst eine stetige Aufgabenerfüllung gefährdet.78

77 Vgl. Brocke 2001, S. 107.  
78 Vgl. Schwarting 1994, S. 65. 

Zuweisungen für lfd. Zwecke Investitionszuweisungen
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Ferner darf eine Kreditaufnahme nur für Investitionen, Investitionsmaßnahmen 
und Umschuldungen (§ 85 Abs. 1 GO BB) nach dem Subsidaritätsprinzip (§ 75 
Abs. 3 GO BB) erfolgen. Als typische Form des Kommunalkredites gilt das 
Schuldscheindarlehen in Form eines Annuitäten-, Abzahlungs- oder Festbetrags-
darlehens.79 Zuletzt hatte die Stadt Potsdam 1998 einen reinen Kommunalkredit 
i.H.v. 10 Mio. Euro aufgenommen. Spätere Kreditaufnahmen erfolgten nur noch 
im Rahmen des Schulsanierungsprogramms. Eine Kreditaufnahme ist seit dem 
Jahr 2003 nicht mehr geplant (vgl. Abb. 4-4.1). 

Abb. 4-4.1: Kreditentwicklung in TEuro. 
Quelle: Eigene Darstellung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 1996 – 2004.
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Kredite in TEuro

Zwischenfazit 

Die vorangegangenen Kapitel haben einen Einblick in das kommunale Finanz-
wesen gegeben. Es ist aufgezeigt worden, welche Stellung die Kommunen neben 
Bund und Länder einnehmen und welche Aufgaben im Speziellen Potsdam als 
Landeshauptstadt erfüllen muss. Als sog. Oberzentrum hat Potsdam Aufgaben des 
spezialisierten höheren Bedarfs, aber auch die Versorgungsaufgaben von mittleren 
und unteren Zentren bereitzustellen. Welche Ausgabenentwicklung sich bei den 
Schwerpunkten des VWH und VMH daraus ergeben hat, wurde in einem weiteren 
Schritt dargestellt. Es ist zu erkennen, dass die Sachinvestitionen einem sehr 
schwankenden Verlauf unterliegen, während die Sozialausgaben (bei moderaten 
Anstiegen in den letzten Jahren), die lfd. Sachausgaben (mit Ausnahme der Jahre 
2002 f.) und die Zinsausgaben ein vergleichsweise konstanter Verlauf kenn-
zeichnet. Die Personalausgaben hingegen waren bis 2001 konstant rückläufig, ehe 
sie in den folgenden Jahren wieder leicht stiegen. Dieser Anstieg im Jahr 2002 im 
Vergleich zum Vorjahr ist für alle Ausgabenarten zu erkennen (vgl. Abb. 3-1.1).80

Den Ausgaben stehen Einnahmen aus Steuern, Gebühren und Beiträgen, Zuwei-
sungen und Krediten gegenüber. Ein Blick in die entsprechenden Abbildungen 
zeigt auch hier den differenzierten Verlauf. Während in den letzten Jahren das 
Gewerbesteueraufkommen und das Gebührenaufkommen sich positiv entwickel-
ten, sind die Zuweisungen mit Ausnahme des Jahres 2003 von Konstanz geprägt. 

79 Zur ausführlichen Darstellung siehe Wurm / Wolf / Küpper 1996, S. 207 f. 
80 Die grobe Skalierung in Abbildung 3-1.1 verzerrt die Darstellung. 
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Die Kreditaufnahme hingegen war stark rückläufig, ab 2003 entfiel sie gänzlich. 
Diese Ausführungen sollen erste Erklärungen zu den Finanzen der Stadt Potsdam 
liefern. Eine Beurteilung der kommunalen Finanzsituationen durch eine reine 
Betrachtung der Einnahmen und Ausgaben ist an dieser Stelle nicht angestrebt. 
Dies geschieht im Kapitel 6, in dem anhand von ausgewählten Kennzahlen und 
deren notwendiger Interpretation zur Ursache der Verläufe die kommunale 
Finanzsituation beschrieben wird. 

5. Der Kommunale Haushaltsplan - die Zusammenführung von 
Einnahmen und Ausgaben  

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln eine Darstellung der Ausgaben und 
Einnahmen im Zeitablauf erfolgte, soll nun der Kommunale Haushaltsplan 
(KHHP) als Grundlage der in Kapitel 6 folgenden Analyse der Finanzsituation der 
Stadt Potsdam in seiner Systematik dargestellt werden. Doch zunächst erfolgt 
neben der Begriffsklärung die Darstellung der Bedeutung und Funktion des 
KHHP.

5.1. Begriff, Bedeutung und Funktion

Eine Begriffsbestimmung des KHHP ist in den gesetzlichen Vorschriften des 
kommunalen Haushaltsrechts nicht zu finden.81 Mithin ist auf § 77 Abs. 1 GO BB 
zurückzugreifen, nachdem der HHP alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der 
Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen, zu leistenden 
Ausgaben und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält. Der Haus-
haltsplan stellt demnach eine vorausschauende Planung dar, wie neben der 
Aufgabenerfüllung ein Haushaltsausgleich zustande kommen soll.82 Ihm kommt 
dadurch die Bedeutung einer gemeindlichen Aufgabenliste für das kommende 
Haushaltsjahr zu.83 Ohne die systematische Gegenüberstellung von Einnahmen 
und Ausgaben im Haushaltsplan scheint eine stetige Aufgabenerfüllung, wie sie in 
§ 74 Abs. 1 GO BB gefordert wird, nicht möglich, so dass dieser als Grundlage 
dafür dient. Aus seiner Bedeutung für die Haushaltswirtschaft heraus lassen sich 
daher folgende Funktionen ableiten. 

Die Bedarfsdeckungsfunktion, die der KHHP zum einen dadurch erfüllt, dass in 
seiner Aufstellung die Verwaltung den Aufgaben- und damit den Ausgabenbedarf 
anmeldet. Zum anderen werden gleichzeitig die zur Deckung erforderlichen 
Einnahmen mit dem Ziel des Haushaltsausgleiches ausgewiesen.84

81 § 41 GemHV BB. 
82 Vgl. Erdmann 2002, S.35. 
83 Vgl. Berkenhoff / Wenig 1986, S. 43.  
84 Vgl. Heller 1998, S. 85 f. 
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Die Steuerungs- und Kontrollfunktion wird dadurch erfüllt, dass die Verwaltung 
bei der Ausführung ex-ante an die Ausgabenermächtigung des durch die 
Gemeindevertretung beschlossenen KHHP gebunden ist und ex-post durch den 
Ausweis der Ergebnisse der Jahresrechnung im KHHP ein Nachweis der 
Einhaltung der Ermächtigung möglich ist.85

Ferner erfüllt der KHHP eine politische Funktion, indem die Gemeindevertretung 
durch das gesetzliche Monopol der Beschlussfassung in der Lage ist, bei der 
Aufgabenerfüllung politische Schwerpunkte zu setzen. Der Spielraum für 
kommunalpolitische Entscheidungen hat sich jedoch infolge des hohen Anteils an 
Auftragsangelegenheiten oder Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung sehr 
verengt.86

Die Ordnungsfunktion des KKHP ist in der systematischen Veranschlagung der zu 
erwartenden Einnahmen und Ausgaben zu erkennen.87

Weiterhin kommt dem KHHP die Erfüllung der wirtschafts- und sozialpolitischen
Funktion zu. So soll die Finanzplanung der Gemeinde bspw. zur Einkommens-
umverteilung, zur Konjunkturstabilisierung und zur Sicherung des Wirtschafts-
wachstums beitragen. Jedoch, so Zimmermann und Schwarting, ist der Beitrag der 
Kommunalebene zur gesamtwirtschaftlichen Funktion eher gering. Denn Ausga-
ben und Einnahmen hängen einerseits erheblich von den örtlichen Besonderheiten 
(z.B. GewSt-Einnahmen oder Sozialausgaben) und andererseits erheblich von den 
jeweiligen haushaltsrechtlichen Vorgaben ab.88 Da die Kommunalverschuldung 
ein Teil der Staatsverschuldung darstellt, hat die kommunale Haushaushalts-
wirtschaft mit Einführung der EWWU und der damit verbundenen Einhaltung der 
Defizikriterien wieder an Bedeutung gewonnen.89

Im nächsten Kapitel wird die Systematik des KHHP dargestellt, wobei es für die 
Analyse in Kapitel 6 ausreichend ist, nur einzelnen Bestandteile und Anlagen des 
HHP ausführlich zu erläutern

5.2. Der Struktur des Kommunalen Haushaltsplans 

Die gesetzliche Grundlage für den KHHP bieten die jeweiligen Gemeindeord-
nungen der Länder. So enthält die GO neben den Allgemeinen Haushaltsgrund-
sätzen (§ 74 GO BB) auch allgemeine Vorschriften über den HHP der Gemeinden 
(§ 77 GO BB). Ergänzend dazu haben die Länder eine GemHV erlassen, die die 
Vorschriften der GO bezüglich der Aufstellung und Ausführung des Haushalts-
plans der Gemeinden ausgestaltet. 

85 Ebd., S. 85. 
86 Vgl. Schmidt 1984, S. 10. 
87 Vgl. Erdmann 2002, S. 36. 
88 Vgl. Zimmermann 1999, S. 49 ff., S. 266 u. Schwarting 2001, S. 42. 
89 Vgl. Schwarting 2001, S. 42. 
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So wird z.B. der § 77 Abs. 2 GO BB vorgeschriebene Gliederung des HHP in 
VMH und VWH durch § 1 Abs. 1 u. 2 GemHV BB die einzelnen Einnahmen und 
Ausgaben zugeordnet. Demnach umfasst der VMH: 

Da diese Aufzählung abschließend ist, zählen alle anderen Einnahmen und Aus-
gaben zum VWH. Vereinfachend kann an dieser Stelle gesagt werden, dass alle 
investiven Einnahmen und Ausgaben zum VMH gehören und alle konsumtiven 
zum VWH. Demnach umfasst der VWH: 

auf der Einnahmenseite

auf der Einnahmeseite

1. Grundsteuern, GewSt, Anteil an der 
ESt

2. Zuweisung aus dem FA 
3. Gebühren und Entgelte 
4. Vermögenserträge und 

Konzessionsabgaben 
5. Sonstige Einnahmen 
6. Innere Verrechnungen und 

kalkulatorische Einnahmen  
7. Die Zuführung aus dem VMH 

auf der Ausgabeseite

1. Personalausgaben 
2. Lfd. Sachaufwand 
3. Sozial- und Jugendhilfe 
4. Sonstige lfd. Zuweisungen und 

Zuschüsse 
5. Zinsausgaben 
6. Umlagen an Gemeindeverbände und 

GewSt-Umlage 
7. Deckungsreserve 
8. Sonstige Ausgaben 
9. Innere Verrechnungen und 

kalkulatorische Kosten 
10. Die Zuführung zum VMH 

Abb. 5-2.2: Die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch 1997, S. 44 f. 

Abb. 5-2.1: Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch 1997, S. 43 f. 

auf der Ausgabenseite

6. Die Tilgung von Krediten, die 
Rückzahlung innerer Darlehen, die 
Kreditbeschaffungskosten sowie die 
Ablösung von Dauerlasten 

7. Ausgaben für die Veränderung des 
Anlagevermögens, Zuweisungen und 
Zuschüsse für Investitionen Dritter 
sowie Verpflichtungsermächtigungen 

8. Zuführungen zu Rücklagen und die 
Deckung von Fehlbeträgen des 
Vermögens aus den Vorjahren 

9. Die Zuführung zum VWH 

1. Die Zuführung vom VWH 
2. Einnahmen aus Veränderung des 

Anlagevermögens 
3. Entnahmen aus Rücklagen 
4. Zuweisungen und Zuschüsse für 

Investitionen und die Förderung von 
Investitionen Dritter, Beiträge und 
ähnliche Entgelte 

5. Einnahmen aus Krediten und 
inneren Darlehen 
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Die Verbindung zwischen beiden stellt die Zuführung des VWH an den VMH 
her.90 Eine solche Zuführung dient der Sicherung des Haushaltsausgleiches (§ 74 
GO BB) und ergibt sich in erster Linie aus der Pflichtzuführung, die gem. § 21 
Abs. 1 S. 2 GemHV BB mindestens so hoch sein muss, dass das Disagio und die 
ordentliche Tilgung gedeckt werden können.91 Dadurch wird sichergestellt, dass 
planmäßige Tilgung aus den lfd. Einnahmen und nicht aus erneuter Kreditauf-
nahme bestritten wird. Darüber hinaus kann die Zuführung den Betrag auch über-
steigen. Dabei handelt es sich dann um die ‚freie’ Spitze, einer wichtigen Kenn-
zahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit (vgl. Anm. 6.2.1.).92

Die Struktur des HHP ergibt sich aus § 2 GemHV BB, zu dessen Bestandteilen 
der Gesamtplan, die Einzelpläne des VWH und VMH, die Sammelnachweise und 
das Haushaltssicherungskonzept gehört. Als Anlagen sind dem HHP u.a. der 
Vorbericht, der Finanzplan (inkl. dem Investitionsprogramm), die Übersicht der 
Verpflichtungsermächtigungen, die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe, Eigen-
gesellschaften sowie den Beteiligungen der Stadt an Gesellschaften von mehr als 
50% und der Stellenplan beizufügen.93

Für das weitere Verständnis zum Lesen eines Haushaltsplans folgt in den nächsten 
Anmerkungen eine ausführlichere Darstellung des Gesamtplans sowie der Einzel-
pläne.

5.2.1. Der Gesamtplan 

Der Gesamtplan setzt sich gem. § 4 GemHV BB aus vier Übersichten zusammen: 

Die erste Übersicht beinhaltet in Anlehnung an den Gliederungsplan (s.u.) die 
Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen 
des VMH und VWH nach Aufgabenbereichen.

Die dritte Übersicht, die Gruppierungsübersicht, stellt die Einnahmen und Aus-
gaben nach Arten in Anlehnung an den Gruppierungsplan (s.u.) zusammen. 
Anhand der Gruppierungsübersicht lassen sich, wie in Kapitel 3.2. und 4. gezeigt, 
die Einnahme- und Ausgabestruktur der Kommune ermitteln. 

Der Haushaltsquerschnitt wird im Gesamtplan als zweite Übersicht abgebildet 
und stellt eine Kombination der beiden o.g. Übersichten dar.94 So erfolgt vertikal 
eine Gliederung nach Aufgabenbereichen und horizontal eine Gliederung nach 
Arten der Einnahmen und Ausgaben. Mithin ist aus dem Haushaltsquerschnitt zu 

90 Eine Zuführung vom VMH an den VWH ist nicht ausgeschlossen, allerdings sollte es sich 
dabei um eine temporäre Maßnahme handeln. Siehe hierzu Schwarting 2001, S. 51. 

91 Vgl. Zahradnik 1997, S. 22. 
92 Vgl. Schwarting 1999, S. 25. 
93 Zur ausführlichen Darstellung siehe Erdmann 2002, S.38 ff. 
94 Vgl. Berkenhoff / Wenig 1986, S. 47. 



25

erkennen, inwieweit die veranschlagten Ausgaben der einzelen Aufgabenbereiche 
durch die Einnahmen gedeckt werden.95

Als vierte Übersicht wird die Finanzierungsübersicht abgebildet. Sie beinhaltet 
neben dem Finanzierungssaldo die besonderen Finanzierungsvorgänge sowie die 
Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung). 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass der Gesamtplan auf den in den Einzelplänen 
detailliert veranschlagten Daten basiert. Diese Einzelpläne sind Gegenstand des 
folgenden Abschnitts. 

5.2.2. Die Einzelpläne 

Die Grundlage für eine Analyse der Kommunalfinanzen und deren Vergleich-
barkeit mit anderen Kommunen ist eine durch die Innenminister der Länder 
abgestimmte einheitliche Haushaltssystematik.96

Diese ergibt sich aus den für alle Kommunen verbindlich auf den HHP anzu-
wendenden Ordnungsprinzipien, dem Gliederungs- und dem Gruppierungsplan. 
Der Gliederungsplan unterteilt die Einnahmen und Ausgaben des VWH und des 
VMH nach Aufgabenbereichen, die in den zehn Einzelplänen (vgl. Abb. 5-2.3) 
zum Ausdruck kommen. Durch hinzufügen von weiteren Ordnungsziffern, 
werden diese in weitere Abschnitte und Unterabschnitte gegliedert. Die Ein-
nahmen und Ausgaben der Unterabschnitte werden in einzelne Einnahme- und 
Ausgabearten - die Hauptgruppen oder Gruppierungen (Abb. 5-2.3) - unterteilt. 
Auch hier werden durch Hinzufügen von weiteren Ordnungsziffern Gruppen und 
Untergruppen gebildet.97 Die Gliederung und Gruppierung richtet sich nach dem 
vom Minister des Inneren erlassenen Gliederungs- und Gruppierungsplan.98

Durch Zusammensetzen der Unterabschnitte und -gruppen wird eine Haushalts-
stelle gebildet. 

95 Vgl. Erdmann 2002, S. 40. 
96 Vgl. Zahradnik 1997, S. 18. 
97 Ebd., S. 18 f. 
98 § 5 Abs. 3 GemHV BB. 
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5.3. Haushaltsgrundsätze

Abschließend zu diesem Kapitel bleibt festzuhalten, dass der HHP zum einen an 
allgemeine, für die gesamte kommunale Haushaltswirtschaft geltende und an 
spezielle, für die Veranschlagung, Ausführung und Kontrolle geltende Haushalts-
grundsätze gebunden ist.99 Ihre Aufgaben bestehen u.a. darin, die o.g. Funktionen 
des HHP zu unterstützen bzw. zu gewährleisten.100 Die folgenden Beispiele sollen 
das verdeutlichen: 

Zunächst wäre der Grundsatz der Öffentlichkeit zu nennen, der zum einen im 
Vorfeld, d.h. bei den Haushaltsberatungen, den Bürgern die Möglichkeit der 
Kenntnisnahme und der Wertung geben soll. Die Stadt Potsdam versuchte dies 
erstmalig durch Veröffentlichung der wichtigen Eckpunkte des Haushaltsentwurfs
in der Broschüre „Bürgerhaushalt in Potsdam 2005“ mit anschließender Diskus-
sion sinnvoll umzusetzen. Zum anderen gewährleistet dieser Grundsatz die Kon-
trolle der Haushaltswirtschaft.

Die Steuerung der Verwaltung durch die Gemeindevertretung spiegelt sich im 
Grundsatz der Spezialität wieder. Ausgehend von der Theorie der Bürokratie wird 
die Verwaltung als Agent der Gemeindevertretung (Prinzipal) versuchen, eigene 
Interessen101 z.B. durch ein größeres Budget des Fachressorts zu verfolgen. Die 
quantitative Spezialität gewährleistet, dass nur die im HHP veranschlagten 
Ausgaben getätigt werden dürfen. Bei überplanmäßigen oder außerplanmäßigen 
Ausgaben ist die Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. 

Ab
Qu

b. 5-2.3: Die Ordnungsprinzipien des kommunalen Haushaltsplans. 
elle: Eigene Darstellung. 

Ausgaben nach Arten

4 Personalausgaben 
5/6 Sächlicher Betriebs- 

und Verwaltungs-
aufwand 

7 Zuweisungen und 
Zuschüsse ( nicht 
für Investitionen) 

8 Sonstiger Finanz-
ausgaben 

9 Ausgaben des VMH 

Einnahmen nach Arten

0 Steuern, allg. 
Zuweisungen 

nnahmen aus 
Verwaltung und 
Betrieb 

nstige Finanz-
einnahmen 
Einnahmen des VMH 

1 Ei

2 so

3 

Aufgabenbereiche 

Einzelpläne
0 Allg. Verwaltung 
1 Öfftl. Sicherheit und Ordnung 
2 Schulen 
3 Wissenschaft, Forschung, 

Kulturpflege
4 Soziale Sicherung 
5 Gesundheit, Sport, Ernährung 
6 Bau- und Wohnungswesen, 

Verkehr 
7 Öfftl. Einrichtungen, 

Wirtschaftsförderung 
8 Wirtschaftliche Unternehmen, 

allg. Grund- und Sondervermögen 
9 Allg. Finanzwirtschaft 

99 Auf eine Darstellung der einzelnen Haushaltsgrundsätze wird an dieser Stelle verzichtet. Zur 
ausführliche Darstellung siehe Heller 1998, S. 75 ff. 

100 Vgl. Zahradnik 1997, S. 25. 
101 Zum Principal-Agent-Problem siehe Streitferdt / Kruse 1988, S. 322. 
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Nachdem in diesem Kapitel der KHHP in seiner Stellung als wichtigste Grund-
lage für die Beurteilung der finanzwirtschaftlichen Lage102 einer Kommune in 
Funktion, Bedeutung und Systematik erläutert wurde, erfolgt im folgenden 
Kapitel die Analyse des kommunalen Haushaltes der Stadt Potsdam. 

6. Die Haushaltsanalyse der Stadt Potsdam 

Die „finanzielle Leistungsfähigkeit“ einer Gemeinde gilt im Allgemeinen als Indi-
kator für die Beurteilung der Kommunalfinanzen103 insbesondere bei der 
jährlichen Genehmigung der in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditauf-
nahme durch die Kommunalaufsicht.104 Die Problematik bei der Bestimmung des 
Indikators besteht in einer fehlenden eindeutigen Definition. So existiert neben 
einer Vielzahl von Definitionsansätzen105 die vom Gesetzgeber vorgeschriebene 
Definition, dass die „finanzielle Leistungsfähigkeit“ erreicht ist, wenn eine stetige 
Aufgabenerfüllung gesichert ist.106 Ferner tragen auch die unterschiedlichen 
Ansätze, die „finanzielle Leistungsfähigkeit“ zu bestimmen (z.B. durch die ‚freie’ 
Spitze), zur Problematik bei.107

Die hier vorliegende Arbeit versucht sich dem Problem der „finanziellen Leis-
tungsfähigkeit“ mit Hilfe einer Haushaltsanalyse zu nähern. Dabei wird aufgrund 
einer fehlenden einzeln aussagekräftigen, aggregierten Größe zur Beurteilung der 
kommunalen Finanzsituation auf ausgewählte Kennziffern zurückgegriffen.108

Bestandteil der Analyse ist neben der zeitraumbezogenen Darstellung der 
Kennzahlen auch eine notwendige Interpretation, die eine Bewertung der 
Finanzsituation der Stadt Potsdam ermöglichen soll.109

6.1. Kennzahlen und Kennzahlensystem 

6.1.1. Funktion, Arten und Probleme von Kennzahlen 

Der Haushaltsplan der Stadt Potsdam ist durch eine Reihe von Einzeldaten 
gekennzeichnet. Um eine geeignete Darstellung und Beurteilung der Finanz-
situation auf Grundlage dieser Datenmenge zu ermöglichen, wird anhand von 

102 Vgl. Joseph 1996, S. 6. 
103 Vgl. Hoffmann, S. 1981, S.143.
104 Vgl. Krähmer 1993, S. 25. 
105 So z.B. Moser, der von der „Fähigkeit eines öffentlichen Gemeinwesens, jene Leistungen 

auch weiterhin zu erbringen, für die es existiert“ spricht. Siehe Moser 1982, S.23. 
106 § 74 Abs. 1 Satz 1 GO BB. 
107 Vgl. Krähmer 1993, S. 26 f. 
108 Vgl. Hoffman, E. 1986, S. 245. 
109 Auf die Kritik bezüglich der Aussagekraft von Kennzahlen und -systemen wird weiter unter 

eingegangen. 
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110Kennziffern versucht, die vorhandenen Daten zu verdichten.  Diese Kennzahlen 
stellen quantifizierte Informationen dar, die eine Planung, Durchführung und 
Kontrolle ermöglichen sollen,111 oder anders ausgedrückt, der finanzwirt-
schaftlichen Steuerung sowie der Beschreibung und Bewertung der gemeindlichen 
Finanzsituation dienen.112

113Grundsätzlich sind in der Praxis zwei verschiedene Formen gebräuchlich.  Für 
den zeitlichen Vergleich eignet sich die Darstellung der Veränderung der 
absoluten Größen (Veränderungsraten), die eine Analyse der Ursachen und 
Stabilität ermöglicht.114 Für den interkommunalen Vergleich eignet sich die 
Darstellung anhand von Verhältniszahlen. Diese lassen sich dabei in Gliederungs-
zahlen (‚echte‘ Quote115) und in auf Prozent oder Euro lautende 
Beziehungszahlen (‚unechte‘ Quote116) unterscheiden. Der Begriff der Quote oder 
Anteil meint dabei den Quotienten aus Teilmenge und zugehöriger 
Gesamtmenge.117 Bei der Anwendung sind jedoch bestimmte Probleme zu 
beachten, die die Aussagekraft erheblich einschränken können. So ist bei den 
Veränderungsraten darauf zu achten, dass die Daten zur Ermittlung der Kennzahl 
stets in gleicher Weise erfasst werden.118 Beispielsweise wird der sächliche 
Verwaltungs- und Betriebsaufwand durch die Veranschlagung der Trink- und 
Abwassergebühr im KHHP erheblich verzerrt. Daher ist diese Kennzahl um 
diesen Effekt zu bereinigen. Ähnliche Probleme ergeben sich im 
interkommunalen Vergleich. Oft lassen unterschiedliche Rahmenbedingungen 
und Strukturen, u.a. in der Haushaltssystematik oder in der Aufgabenerfüllung 
durch wirtschaftliche Unternehmen, einen Vergleich z.B. von 
Personalausgabenquoten nicht zu oder erschweren ihn.

Optimal hinsichtlich einer Analyse wäre eine globale Kennziffer, die alle 
notwendigen Informationen zur Beurteilung der Finanzsituation einer Kommune 
enthält. Jedoch sind einzelne Kennzahlen nicht in der Lage, alle notwendigen 
Aspekte einer haushaltswirtschaftlichen Beurteilung zu berücksichtigen.119 Für 
die Analyse ist es daher notwendig, auf ein durch Bündelung der Vielzahl von 
Kennzahlen entwickeltes Kennzahlensystem zurückzugreifen. 

110 Zum Gesamtüberblick siehe Dönges / Koeder 1978, S. 75 ff. 
111 Vgl. Meyer 1976, S. 13. 
112 Vgl. Schwarting 2001, S. 184 f. 
113 Vgl. Essig 1984, S. 798. 
114 Vgl. Schwarting 2001, S. 185. 
115 D.h. der Zähler ist Teil des Nenners. 
116 D.h. der Zähler ist nur zum Teil oder gar nicht im Nenner enthalten. 
117 Vgl. Essig 1984, S. 799. 
118 Vgl. Schwarting 1991, S. 280. 
119 Vgl. Schwarting  2001, S. 199 u. Schwarting 1987, S. 59 u. Essig 1984, S. 800. 
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6.1.2. Aufgabe und Anforderungen an ein Kennzahlensystem 
120Dieses Kennzahlensystem soll den Zielgruppen  die Möglichkeit geben, sich ein 

Gesamtbild über die Finanzlage der Kommune zu machen. Es soll helfen, die 
dargelegten Fakten besser nachzuvollziehen, um sich dann in die politische 
Debatte einzubringen. Demzufolge muss dass Kennzahlensystem solche Kenn-
zahlen enthalten, die Auskunft sowohl über Höhe, Stabilität und Entwicklung 
wichtiger Ausgaben und Einnahmen, als auch über den Schulden- und Ver-
mögensposition geben.121

6.1.3. Die Methodik des Kennzahlensystems 

Abbildung 6-1.1 zeigt ein System, dessen Kennzahlen anhand der Gruppie-
rungspläne erstellt worden sind. Für die hier vorgenommene Analyse wird zum 
größten Teil auf Absolutgrößen als Kennzahl zurückgegriffen. Die Berechnung 
erfolgt durch Addition der entsprechenden Gruppierungsziffern122, die ggf. um 
haushaltstechnische Verrechnungen zu bereinigen sind.  So ist z.B. die 
Gewerbesteuereinnahme um die Gewerbesteuerumlage zu bereinigen Die 
Berechnung der einzelnen Kennzahlen sind in der nebenstehenden Spalte 2 der 
Abbildung 6-1.1 hinzugefügt. Bei einer Quote wie bspw. der Schulden-
dienstbelastungsquote ist in Spalte 2 die Berechnung des Zählers und in Spalte 3 
die Berechnung des Nenners angegeben. Um in einer evtl. weiterführenden Arbeit 
den interkommunalen Vergleich zu ermöglichen, ist Anlage 3 ein auf Quoten 
basierendes Kennzahlensystem abgebildet (vgl. Abb. 6-1.2). Für die Berechnung 
der Quoten steht in Spalte 2 die Berechnung des Zählers sowie in Spalte 3 die 
Berechnung des Nenners. Als Bezugsgröße sollen im Nenner die um die 
besonderen Finanzierungsvorgänge, haushaltstechnischen Verrechnungen und 
Zahlungen von gleicher Ebene123 bereinigten Gesamteinnahmen und -ausgaben 
des VWH und VMH dienen (vgl. Anlage 3: Abb. 6-1.3). Sollte als Bezugsgröße 
eine andere verwendet werden, wird an dieser Stelle gesondert darauf hinge-
wiesen.

Eine standardisierte Methodik zur Erfassung und Verwendung von Kennzahlen   
gibt es nicht. Ferner besteht durch die Vielzahl der angegebenen Kennzahlen124

die Gefahr, sich im Detail zu verlieren. Deshalb werden im Rahmen dieser Arbeit 
nur die verwendet, die nach Auffassung des Verfassers am besten geeignet sind, 
die Finanzlage der Stadt Potsdam zu analysieren. Insofern sind sowohl Berech-

120 Z.B. Stadtverordnetenversammlung, örtliche Finanzverwaltung, Rechnungshof oder Presse. 
121 Vgl. Schwarting 1987, S. 59 f. 
122 Zur Bezeichnung der Gruppierungen siehe Anlage 4. 
123 Der kommunale Gruppierungsplan kennt lediglich Zahlungen von Gemeinden und Gemein-

deverbänden (Grup.-Nr. ..2), so dass ein Ausweis der Zahlungen von gleicher Ebene nicht 
möglich ist. Da Potsdam keine Zahlungen dieser Art erhält, ist eine Bereinigung nicht 
notwendig. 

124 Die in Abbildung 6-1.1 und 6-1.2 abgebildeten Kennzahlen sind nicht enumerativ. 
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nung, Bezeichnung als auch Auswahl der hier angewandten Kennzahlen einer 
gewissen Willkür unterlegen und möglichen Einwendungen unterworfen. 

6.2. Die Darstellung und Interpretation ausgewählter Kennziffern 

In den folgenden Kapiteln soll der Haushalt der Stadt Potsdam über die Zeit-
spanne von 10 Jahren analysiert werden. Dabei wird auf Kennzahlen aus dem 
oben abgebildeten Kennzahlensystem zurückgegriffen. Diese werden im Zeit-
ablauf dargestellt und interpretiert. Die Interpretation bezieht sich darauf, dass die 
Determinanten der Veränderung erläutert werden sollen. Daneben wird unter-
sucht, ob diese exogen z.B. vom Gesetzgeber oder endogen von der Kommune 
bestimmt werden. Den Ausgangspunkt bildet die ‚freie’ Spitze als Kennzahl zum 

Abb.
Qu

 6-1.1: Kennzahlensystem anhand ausgewählter Kennzahlen. 
elle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch 1997, S. 85-155 u. Junkernheinrich 1991, S. 

151 ff.

Kennzahl                           Gruppierungsziffern 
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rbesteuer 003 ./. 810 -
ommensteuer 010 -

undsteuer 000,001 -
eisungseinnahmen des VWH 041,051,(060,061),(160,161) - 

 (170,171),(230,231) 
üsselzuweisungen 041 
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Gesamthaushalt, die dann durch weitere Kennzahlen zur Einnahme- und Ausgabe-
seite, zum Stand der Schulden sowie durch Belastungskennzahlen ergänzt werden. 

6.2.1.  Die ‚freie’ Spitze 

Die ‚freie’ Spitze ist in der Praxis ein beliebter Indikator zur Bestimmung der 
finanziellen Leistungsfähigkeit. Demnach gilt die Kommune als leistungsfähig, 
wenn sie in der Lage ist, neben der Pflichtzuführung und Sollzuführung125 des 
VWH an den VMH (Kapitel 5.2.) durch lfd. Einnahmen einen Überschußbetrag 
für eigene Investitionen zu erwirtschaften. Die ‚freie’ Spitze ist keine aus dem 
Haushaltsplan zu entnehmende Restgröße und deshalb entprechend zu 
bereinigen.126 Im Land Brandenburg gilt die Bezeichnung des ‚Freien Finanz-
spielraumes’, der sich aus der Zuführung zum VMH bereinigt um die 
“Rückzuführung” zum VWH, der ordentlichen Tilgung zzgl. den tilgungs-
bezogenen Einnahmen im VMH ergibt.127 Abbildung 6-2.1 zeigt die für Potsdam 
ermittelte ‚freie’ Spitze. 

Abb. 6-2.1: Entwicklung der ‚freien’ Spitze. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam

1996 – 2004. 
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Der Abbildung ist zu entnehmen, dass mit Ausnahme der Jahre 1994, 2001 und 
2004 die Zuführungen des  VMH  an  den  VWH  größer  sind als umgekehrt und 
der VWH damit ein Defizit aufweist.128 Das bedeutet, dass zum Teil die lfd. 
Ausgaben des VWH und die Eigenmittel für Investitionen aus dem VMH durch 
Einnahmen aus Veräußerungen des Anlagevermögens oder Beteiligungen 
finanziert wurden (Vermögensverzehr).129 Insofern ist hier ein erster Hinweis 
darauf gegeben, dass die Stadt Potsdam im Sinne der o.g. Definition nicht als 

125 Sofern nach § 19 GemHV BB erforderlich, dient diese Zuführung der Ansammlung von 
Rücklagen (§ 21 Abs.1 Satz 3). 

126 Vgl. Ade 1992, S. 41. 
127 Siehe RdErl. 8/2002 Verwaltungsvorschriften (VV) zu § 3 GemHV BB Abs. 5.8.  
128 Für 2001 285 TEuro und für 2004 340 TEuro.  
129 Es handelt sich dabei um sog. Ersatzdeckungsmittel. Vgl. Foraita 1994, S. 266 ff. 
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“dauernden leistungsfähig” angesehen werden kann, da sie einen Überschuß für 
eigene Investitionen und einen Vermögenserhalt aus ihren wiederkehrenden 
Einnahmen nicht leisten kann.130

Die ‚freie’ Spitze ist eine Saldogröße, deren Höhe durch eine Vielzahl von Deter-
minanten bestimmt wird. Jedoch macht dieser Indikator keine Aussagen zu 
Determinanten wie den Einnahmen und Ausgaben oder der Verschuldung und 
Belastung der Kommune. Eine umfassende Beurteilung der kommunalen Finanz-
lage anhand dieser einen Kennziffer ist unzureichend und das Hinzufügen 
weiterer bedeutender Kennzahlen des Haushaltes erforderlich.131

6.2.2. Kennzahlen der Einnahmeseite 

Bei Betrachtung der Struktur kommunaler Einnahmen in Abb. 4-2 ist zu 
erkennen, dass die Steuern, die Zuweisungen und die Gebühren die Schwerpunkte 
bilden. Sie sind deshalb in den weiteren Ausführungen näher zu betrachten. 

Effektive Steuereinnahmen 

Diese Kennzahl errechnet sich aus den drei wichtigsten Steuereinnahmen, den 
Realsteuern und dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bereinigt um die 
Gewerbesteuerumlage. Der Anteil der Effektivsteuern am VWH beträgt im 
Untersuchungszeitraum zwischen 20% und 30%.132 Da das Steueraufkommen 
zum größten Teil durch Gewerbesteuer- und Einkommensteueraufkommen 
bestimmt wird, werden die Veränderungen im Steueraufkommen anhand deren  
Determinanten erläutert.133

Abb. 6-2.2: Die Entwicklung der Steuereinnahmen in TEuro. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam

1996 – 2004. 
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130 Vgl. Hoffmann, E. 1986, S. 249 u. Ade 1992, S. 41. 
131 Vgl. Ade 1992, S. 41 f. und Krähmer 1993, S. 28. 
132 Berechnet anhand der Kennzahl Effektivsteuereinnahmenquote (Anlage 3: Abb. 6-1.2.). 
133 Die Grundsteuern A und B werden vernachlässigt. 
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Gewerbesteuer

Wichtige Einflussfaktoren zur Bestimmung des Gewerbesteueraufkommens sind 
die staatliche Steuergesetzgebung und die Konjunktur.134 So kann das Gewerbe-
steueraufkommen einer Kommune erheblichen Schwankungen unterliegen, wenn 
es wesentlich von einer sehr konjunkturreagiblen Branche bestimmt wird.135 Der 
kommunale Einfluss beschränkt sich auf die Hebesatzautonomie. Durch Variation 
der Hebesätze sind die Kommunen in der Lage, zum einen die Steuerzahlungen 
der ortsansässigen Unternehmen direkt zu beeinflussen, zum anderen kann sich 
der Hebesatz als sog. “harter” Standortfaktor136 auf die Unternehmens-ansied-
lungen und folglich auf das Gewerbesteueraufkommen auswirken. Der in 
Abbildung 6-2.2 wiedergegebene Verlauf ist für die Jahre 1997 bis 2000 zum 
größten Teil konjunkturbedingt. Für den abrupten Abfall in 2001 sind die 
Änderungen in der Steuergesetzgebung durch die rot-grüne Bundesregierung 
ausschlaggebend. So hatte Potsdam aufgrund des Steuerentlastungsgesetzes 
1999/2000/2002 die Gewerbesteuervorauszahlungen für das Jahr 2001 nach unten 
korrigiert.137 Mithin ist zu erkennen, dass die Gewerbesteuer starken exogenen 
Einflüssen unterliegt. Ab 2002 ist in erster Linie die Erhöhung des Gewerbe-
steuersatzes138 ursächlich für den moderaten Anstieg des Anordnungssolls der 
Gewerbesteuer, während gleichzeitig leichte Gesetzeskorrekturen (die gewerbe-
steuerliche Organschaft wurde erschwert139) ihr Übriges taten. 

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

Die Verteilung der Einkommensteuer unterliegt der Bundesgesetzgebung (vgl. 
Kap. 4.1.) und ist nicht direkt durch die Kommune zu beeinflussen. Indirekt 
jedoch kann die Gemeinde versuchen, durch den Zuzug erwerbstätiger Bürger das 
Aufkommen aus der Einkommensteuer zu erhöhen.140 Ist dagegen die Gemeinde 
durch hohe Arbeitslosigkeit geprägt oder unterliegt die Stadt zunehmend einer 
Wanderung einkommensstarker Bevölkerung ins Umland (Stadt-Umland-Proble-
matik), so ergeben sich negative Auswirkungen auf die Höhe der Einkommen-
steuer.141 Abbildung 6-2.2 zeigt, dass Potsdam im Jahre 2001 erhebliche 
Mindereinnahmen i.H.v. 3 Mio. Euro aus dem bereinigten Einkommenssteuer-

134 Die Gewerbesteuer ist eine Ertragssteuer und deshalb sehr konjunkturreagibel. 
135 Vgl. Schwarting 1992, S. 39. 
136 Vgl. Seltsam 2001, S. 83. 
137 Im HHP ist nur das Anordnungssoll abgebildet, das sich aus dem lfd. Vorauszahlungssoll 

und der Nachveranlagung zusammensetzt. Insofern trifft die haushalterische Darstellung 
keine steuerpolitische Aussage, d.h. das tatsächliche Aufkommen wird nicht abgebildet.  

138 Zum 1.1.2002 hat Potsdam im Rahmen des HSK  den Gewerbesteuerhebesatz von 400% auf 
450% erhöht. 

139 Die Verrechnung von Gewinnen und Verlusten. 
140 Vgl. Hofmann / Scherf  2000, S. 112. 
141 Einflüsse dieser Art konnten aufgrund marginaler Änderungen in beide Richtungen nicht 

identifiziert werden. 
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142anteil  gegenüber dem Jahr 1999 zu verkraften hatte. Ursache war die 
Tarifreform der Einkommensteuer im Rahmen des Steuerentlastungsgesetzes 
1999/2000/2002. So wurde z.B die zweite Stufe (2002) der Tarifsenkung auf 2001 
vorgezogen. Ferner sind die Personengesellschaften durch die pauschale Anrech-
nung der Gewerbesteuer (in Höhe des 1,8-fachen des Gewerbesteuermess-
betrages) auf die Einkommensteuerschuld und der beibehaltenen vollen Abzugs-
fähigkeit der Gewerbesteuer als Betriebsausgabe vom Gewinn von der Einkom-
mensteuer entlastet worden.143 In 2004 rechnet Potsdam trotz der Eingemeindung 
mit geringeren Einkommensteueraufkommen als in den Vorjahren. 

Zusammenfassend ist für die Stadt Potsdam festzuhalten, dass ihr Aufkommen 
aus den wichtigsten Steuereinnahmearten im Zeitablauf großen Schwankungen 
unterlegen ist, die zum größten Teil konjunktur- und steuerreformbedingt sind. 
Die Effektivsteuereinnahmen unterliegen mithin überwiegend exogenen Ein-
flüssen, die den kommunalen Handlungsspielraum zur Verstetigung der Steuer-
einnahmen wesentlich einschränken. Demzufolge sollte über eine Erhöhung der 
Einnahmeautonomie ernsthaft nachgedacht werden.144

Schlüsselzuweisungen

Sie werden im Rahmen des KFA gezahlt und sind für Potsdam von heraus-
ragender Bedeutung. Die Schlüsselzuweisungen sollen bestehende Unterschiede 
zwischen Finanzbedarf (Haupt- und Nebenansatz) und Finanzkraft (normierte 
Realsteuern und Gemeindeanteil an Einkommensteuer) ausgleichen. Insofern 
haben Schlüsselzuweisungen immer nur ergänzenden Charakter und werden nur 
dann gezahlt, wenn die eigenen Einnahmen nicht ausreichen, die bestehenden 
Aufgaben zu finanzieren. Daraus ergibt sich, dass die Finanzkraft die endogene, 
d.h. die von der Kommune zu beeinflussende, Determinante ist.145 Doch die 
vorherigen Ausführungen haben gezeigt, dass die Einnahmen aus Gewerbesteuer 
und Einkommensteuer überwiegend exogen bestimmt werden. Der Finanzbedarf 
sollte exogen bestimmt sein, d.h. strategisches Verhalten zur Erlangung höherer 
Zuweisungen muss verhindert werden.146 So dürfen Gemeinden mit niedrigeren 
Steuereinnahmen nach Erhalt der Schlüsselzuweisungen finanziell nicht besser 
gestellt sein als Gemeinden mit höheren Steuereinnahmen. Eine Untersuchung des 
RPA Potsdam hat jedoch ergeben, dass trotz höherer Steuereinnahmen Potsdams 
die Einnahmen in den Jahren 1999 und 2000 im Vergleich zu den anderen 

142 In den Gruppierungsplänen wurden unter dem Einkommensteueranteil von 1996-1997 der 
Familienlastenausgleich und von 1998-1999 der Umsatzsteueranteil mit ausgewiesen. 

143 Vgl. Rehm / Matern-Rehm 2003, S.178 ff. u. Hofmann / Scherf 2000, S. 100 u. Karrenberg 
2000, S. 100. 

144 So z.B. über ein kommunales Zuschlagsrecht zur Einkommensteuer. 
145 Der Einfluss der Gemeinden/GV bei den Verhandlungen mit dem Land über die Höhe der 

Verbundmasse und deren Verteilung soll vernachlässigt werden. 
146 So kann z.B. durch niedrigere Hebesätze ein geringeres Steueraufkommen impliziert 

werden. 



35

147kreisfreien Städten geringer ausgefallen sind.   Für Potsdam gäbe es demzufolge 
keinen Anreiz, die eigene Finanzkraft zu stärken, weil gute Standortpolitik 
bestraft wird.

Abb. 6-2.3: Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 

1996 – 2004. 
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148Es zählt neben der Vielzahl der Determinanten (die Höhe der Verbundmasse ,
der Anteil der Gemeinden an der Verbundmasse, die Ausgangsmesszahl sowie die 
Finanzkraft) auch Willkür zu den Bestimmungsgründen des in Abbildung 6-2.3 
dargestellten Verlaufs. So hätte Potsdam in 1999 und 2000 5,8 Mio. Euro mehr 
Schlüsselzuweisungen erhalten müssen, um den Summenwert aus Steuern und 
Zuweisungen von Cottbus und Frankfurt/Oder zu erreichen.149 Der Rückgang in 
1999 ist zum größten Teil damit zu erklären, dass die Kosten für übertragene 
Aufgaben, die bis 1998 in pauschalisierter Form in der Schlüsselmasse enthalten 
waren, durch einen Passus im GFG von 1999 außerhalb der Schlüsselmasse zu 
regeln sind.150

Entgelteinnahmen

Die Stadt Potsdam erzielte im gesamten Untersuchungszeitraum rd. 13% ihrer 
Einnahmen im VWH aus Gebühren,151 die damit als dritte wichtige Einnahme-
quelle gelten (vgl. Abb. 4-2). Waren die Einnahmen von 1997 bis 2001 noch 
rückläufig, stieg das Aufkommen aufgrund der in Kapitel 4.2. beschriebene 
Veranschlagung der Trink- und Abwassergebühren in KHHP ab dem Jahr 2002. 
Nach Bereinigung der Ausgliederungseffekte war dennoch ein Gebührenanstieg 
um 3,85 Mio Euro zu verzeichnen (vgl. Abb. 6-2.4), der u.a. aus gestiegenen 

147 Vgl. RPA Potsdam (Hrsg.) 2002, S. 18. 
148 So ist zu beachten, dass die durchaus zu begrüßende steuerliche Entlastung der Bürger und 

Unternehmen durch das Steuerentlastungsgesetz die Verbundmasse reduzieren und die 
Gemeinden/GV gem. dem Gleichmäßigkeitsgrundsatz daran partizipieren. 

149 Vgl. RPA Potsdam 2002, S. 18. 
150 Vgl. Vesper 2000, S. 49. 
151 Berechnet anhand der Kennzahl Entgelt(einnahme)quote (Anlage 3: Abb. 6-1.2.).  
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Einnahmen aus Abfallgebühren und von Parkscheinautomaten, aus Entgelten für 
Rettungstransporte152 sowie aus Verwarn- und Bußgelder resultierte. 

Die Entgelte sind hinsichtlich der Einflussnahme differenziert zu betrachten. Die 
Verwaltungsgebühren werden für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises 
nach dem Äquivalenzprinzip erhoben und unterliegen landes- und bundesrecht-
lichen (exogenen) Bestimmungen.153 Die Benutzungsgebühren werden nach dem 
Kostendeckungsprinzip (“gebühren-politischer Normalfall”) erhoben, dennoch 
weisen in Potsdam bis auf die Abfallbeseitigung und den Wochenmarkt alle 
Gebührenhaushalte Defizite aus. Die Gebührenproblematik (bei den Benutzungs-
gebühren) besteht nun darin, dass in den Bereichen Kultur, Bildung, Soziales und 
Sport sozialstaatliche Erwägungen dominieren und die Defizite politisch gewollt 
sind. Ein Abbau dieser Defizite durch erhöhte Gebühren erscheint daher nicht 
erreichbar.154

Zusammenfassung

Für die Einnahmenseite des VWH ist zu konstatieren, dass sowohl die Schlüssel-
zuweisungen als auch die Steuereinnahmen sehr stark exogenen Einflüssen 
unterliegen und sich so dem Entscheidungskreis der Kommune entziehen. Ferner 
ist zu erkennen, dass die Aufkommen aus Steuern und Zuweisungen sehr stark 
schwanken und im Zeitablauf zunehmend geringer werden. Das bedeutet für die 
Kommunen, dass die Erfüllung eigener Aufgaben zurückgestellt werden müssen 
und so die kommunale Selbstverwaltung zunehmend ausgehölt wird.

Um den Aussagegehalt der getroffenen Ergebnisse zu erhöhen, wird im Folgen-
den die Ausgabenseite analysiert. 

Ab
Quel

b. 6-2.4: Die Entwicklung der Entgelteinnahmen. 
le: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 

1996 – 2004.
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152 Siehe hierzu Fuhrmann 1997, S. 720 f. 
153 Vgl. Döhler 1998, S.18. 
154 Vgl. Karrenberg / Münstermann 2002, S.49.  
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6.2.3. Kennzahlen der Ausgabenseite 

Mit den Kennzahlen zu den Einnahmeschwerpunkten ist die Einnahmeseite des 
Haushaltes hinreichend analysiert worden. Aussagen über die kommunale 
Finanzsituation lassen sich jedoch ohne Betrachtung der Ausgabenseite des 
Haushaltes nicht machen. Diese Kennzahlen sind Gegenstand dieses Abschnittes.

Personalausgaben

Zum Ausgabenschwerpunkt innerhalb der Personalausgaben zählen die Dienst-
bezüge, die den tarifvertraglichen Bestimmungen (exogen), dem Personalbestand 
(endogen) und der vom Dienstalter zu bestimmenden Höhe der Gehälter und 
Bezüge unterliegen. Eine weitere wichtige Ausgabenart sind die Beiträge zur 
gesetzlichen Sozialversicherung, die ebenfalls exogen vom Gesetzgeber bestimmt 
werden.155

Mit einem durchschnittlichen Anteil von 35% belasten die Personalkosten die 
Ausgaben des VWH für den Vollzug von Verwaltungstätigkeit, die mithin der 
größte Ausgabenblock sind.156 Abbildung 6-2.5 zeigt einen Rückgang der 
Personalausgaben von 17 % über den gesamten Betrachtungszeitraum, der auf den 
vollzogenen Stellenabbau von 3.295,62 im Jahr 1995 auf 1.979,44 im Jahr 2004 
zurückzuführen ist. Ab dem Jahr 2002 kompensiert der Stellenabbau nicht mehr 
die durch tarifvertragliche Steigerung und Erhöhung der Bezüge aufgrund von 
Lebensalterstufen steigenden Personalkosten. Zusätzlich wurden 2004 46 neue 
Stellen im Zuge der Gemeindegebietsreform geschaffen, die zu einem weiteren 
Anstieg der Personalkosten nach 2003 führen. 

Sachausgaben

Bei Betrachtung des Potsdamer HHP sind innerhalb des lfd. Sachaufwandes fünf 
Schwerpunkte auszumachen. Dazu zählen die Unterhaltung und Bewirtschaftung 
von Grundstücken und Gebäuden, die besonderen Aufwendungen für Bedienstete 
und weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, die Steuern sowie die Erstattung 
von Ausgaben des VWH an unternehmerische Bereiche. Der Verlauf der Sach-
ausgabenquote stellt sich bis zum Jahr 2001 recht gleichmäßig dar. Ab dem Jahr 
2002 ist ein deutlicher Anstieg zu verzeichenen, der aus der beschriebenen 
Veranschlagung der Trink- und Abwassergebühr resultiert. (vgl. Kap. 3.2) 

155 Ein weiterer, hier nicht betrachteter Bestimmungsgrund der Personalausgaben liegt in der 
Möglichkeit, Personalkosten durch Outsourcing (vgl. Anm. 3.1.6.) einzusparen. 

156 Berechnet anhand der Kennzahl Personalausgabenquote (Anlage 3: Abb. 6-1.2.).  
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.

Abb. 6-2.5: Die Entwicklung der Personal-, Sach- und Sozialausgaben. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 

1996 – 2004. 
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Die um diesen Effekt bereinigten Sachausgaben (vgl. Abb. 6-2.5) weisen dennoch 
ab 2001 einen steigenden Verlauf auf, der u.a. auf steigende Erstattungen von 
Ausgaben an unternehmerische Bereiche (z.B. Unterkunftskosten für Obdachlose 
und Asylbewerber), steigende Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirt-
schaftung von Gebäuden und Grundstücken im Zuge der Eingemeindung157 sowie 
ebenfalls aus diesem Effekt resultierende Zahlungen der Vorsteuer auf die 
Umsatzsteuer für Trinkwasser beruht. 

Sozialausgaben

Die Abbildung 6-2.5 zeigt einen Anstieg der Sozialausgabenquote von 1994 bis 
1996, der auf die steigenden Belastungen der Sozialhilfe nach dem BSHG und der 
Jugendhilfeausgaben nach dem KJHG zurückzuführen ist. So stiegen erstgenannte 
von 8 Mio. Euro auf 31 Mio. Euro an und die Ausgaben der Jugendhilfe von 2,4 
Mio. Euro auf 7,7 Mio. Euro. Danach ist ein relativ gleichmäßiger Verlauf der 
Sozialausgabenquote zu erkennen. Der ab dem Jahr 2001 steigende Verlauf erklärt 
sich auch wieder aus den steigenden Ausgaben der Sozialhilfe. So unterliegen die 
Leistungen zur Hilfe der Pflege innerhalb von Einrichtungen, der Eingliederungs-
hilfen für Behinderte und Leistungen zur Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb 
von Einrichtungen einem stetigen Wachstum. Es ist festzuhalten, dass Potsdam als 
kreisfreie Stadt Träger der Sozialhilfe ist,158 aber keinen Einfluß auf den Leis-
tungsumfang hat.159 Hinzu kommt, dass Potsdam aufgrund seiner Größe den 
Arbeitslosen, Asylanten und Sozialhilfeempfängern mehr Anonymität und ein 
breiteres Angebotes an sozialen Leistungen als andere Städte bietet und diese 

157 Nach Auflösung des Amtes Fahrland, wurden die Gemeinden Fahrland, Groß Glienicke,  
Marquad, Neu Fahrland, Satzkorn, Uetz Paaren und die Gemeinde Golm eingemeindet. 

158 § 96 Abs. 1 Satz 1 BSHG. 
159 Vgl. Witte 1996, S. 606. 
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160mithin anzieht.  Insofern unterliegen auch die Sozialausgaben nicht den 
kommunalen Entscheidungen. 

Sachinvestitionsausgaben

Unter den Sachinvestitionen werden die Baumaßnahmen und der Erwerb von 
Grundstücken sowie von beweglichen Sachen des Anlagevermögens zusammen-
gefasst. Abbildung 6-2.6 zeigt zwischen den Jahren 1996 und 2000 eine starke 
Beschleunigung der Sachinvestitionen von 57 Mio. Euro um 66% auf 95 Mio. 
Euro. Auf Baumaßnahmen entfiel dabei ein Anteil von 90%. Neben der BUGA 
zählten in dieser Zeit viele weitere Projekte, wie z.B. der Bau des Nikolaisaals, 
der Biosphäre Potsdam, der Innerstädtischen Entlastungsstraße (ISES) sowie die 
Sanierung der Schulen und der Schwimmhalle am Luftschiffhafen, zu diesem 
ehrgeizigen Investitionsprogramm. 

Abb. 6-2.6: Die Entwicklung der Sachinvestitionen. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam

1996 – 2004. 
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Der Abschluss der bis dahin getätigten Investitionen, einhergehend mit einem 
Rückgang der Zweckzuweisungen, die zu erwartenden Folgekosten und das 
Defizit im Verwaltungshaushalt zwangen Potsdam dazu, seine Investitionen im 
Jahr 2001 drastisch zu senken. Nicht abgeschlossene Projekte, wie der Bau der 
Biosphäre, die Sanierung der Leichtathletikhalle am Luftschiffhafen, der Erwerb 
und die Sanierung des Gebietes in der Schiffbauergasse sowie der Bau des 
Brückenzuges an der Langen Brücke waren für den moderaten Anstieg in den 
Folgejahren verantwortlich.

Um den kommunalen Handlungsspielraum auszuloten, müssen die Determinanten 
kommunaler Investitionstätigkeit betrachtet werden. Diese ergeben sich aus dem 
Investitionsbedarf161 der Kommune, dessen Bestimmungsgründe sehr vielfältig 

160 Vgl. Sarazin 1995, S. 20 f. 
161 Anders als bei der privaten Nachfrage, wo sich der Bedarf aus den durch Kaufkraft 

gedeckten Bedürfnissen ergibt, wird in diesem Fall der Bedarf teils durch staatliche 
Vorgaben und teils durch komunalpolitische Entscheidungen bestimmt. Vgl. Reidenbach 
2002, S. 34. 
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162sind.  So sind Veränderungen in der demographischen Struktur der Bevöl-
kerung, die Altlasten oder der Sanierungsbedarf der Infrastruktur163 der 
Kommune maßgeblich für den Investitionsbedarf. Entscheidende Komponente bei 
der Realisierung des Investitionsbedarfs bleibt jedoch die Finanzierung.

Grundsätzlich stehen den Kommunen zur Finanzierung sämtliche Einnahmen des 
VMH zur Verfügung.164 Dazu gehören die Zuführung aus dem VWH, die Ent-
nahmen aus Rücklagen, Veräußerungserlöse u.ä., Beiträge165 sowie Zweckzuwei-
sungen und Kredite. Anhand der Kennzahl zuweisungsfinanzierter Investitions-
ausgaben in Abbildung 6-2.7 wird verdeutlicht, dass die Sachinvestitionen zum 
größten Teil durch Zweckzuweisungen von Bund und Land bestimmt werden und 
dabei die Einnahmen- und Ausgabenautonomie (kommunale Finanzhoheit) 
weitgehend suspendiert ist.166

Abb. 6-2.7: Die Entwicklung der zuweisungsfinanzierten Investitionen. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 

1996 – 2004. 
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Der Vergleich der Sachinvestitionen und des Anteils der zuweisungsfinanzierten 
Investitionen in den Jahren 1998/99 zeigt, dass den relativ hohen Invesitions-
ausgaben ein relativ geringer Zuweisungsanteil gegenübersteht. Da Potsdam ab 
1998 Kredite nur noch im Rahmen der Schulsanierung aufgenommen hat167,
kamen diese für die restlichen Investitionen nicht in Betracht. Auch die 
Eigenmittel aus dem VWH  standen aufgrund negativer Zuführungsraten nicht zur 
Verfügung (vgl. Abb. 6-2.1). Potsdam musste daher seine Investitionen durch 

162 Vgl. Kirchhof / Müller-Godeffroy 1994, S. 27 u. Winkel 1989, S. 18 ff. 
163 Dazu gehören z.B. öffentliche Gebäude, Wohngebiete, Grünanlagen oder Verkehrswege.  
164 Vgl. Jünger / Walter 1987, S. 4. 
165 Hiezu zählen z.B. Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch des Bundes. 
166 Vgl. Münstermann 2004, S. 265. 
167 Potsdam erhielt diese von der ILB, wobei die Schuldendiensthilfe bis zu  100% der 

anfallenden Zinsen bei der ILB durch das MBJS BB gewährt werden. Siehe hierzu Amtsblatt 
des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport – Nr. 4 vom 8.April 1999. 
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Einnahmen aus Vermögensveräußerungen und aus Rücklagenentnahmen 
finanzieren (vgl. Anlage 5: Abb. 6-2.8). 

In Bezug auf die Investitionsausgaben ist zu konstatieren, dass diese maßgeblich 
von der Finanzkraft der Gemeinde abhängen und damit kommunaler Handlungs-
spielraum nur soweit existiert, wie Eigenmittel zur Verfügung stehen. Zu 
berücksichtigen ist aber noch, dass Politiker, sei es aus Prestigegründen oder um 
Wiederwahl bemüht, gezielt nach Zuweisungen für bestimmte Investitions-
vorhaben suchen, ohne dass die Notwendigkeit besteht und mithin die daraus 
resultierenden Folgekosten und Eigenmittelbeteiligungen den Haushalt unnötig 
stark belasten.168 Dadurch unterliegen die Investitionsausgaben unmittelbar und 
die Investitionsstruktur mittelbar den kommunalen Entscheidungen.

Zusammenfassung

Im vorangegangenen Kapitel hat die Analyse gezeigt, dass Potsdam sich in einer 
Situation stark schwankender Einnahmen und Ausgaben bei weitgehend geringem 
Handlungsspielraum befindet. Die Verletzung des Konnexitätsprinzips durch 
Aufgabenzuweisung ohne finanziellen Ausgleich im Bereich der Sozialhilfe169

oder die zunehmende Regelungsdichte der EU, des Bundes oder der Länder bei 
den zu erfüllenden Aufgaben170 führen zu steigenden Ausgaben und engen den 
kommunalen Handlungsspielraum ein.171 Im Bereich der Personalkosten sind die 
Kommunen grundsätzlich in der Lage, diese durch den Personalbestand oder 
flexible Arbeitszeitmodelle zu beeinflussen. Dieser Beeinflussung sind jedoch u.a. 
durch die Gewährleistung eines aufgabengerechten Vollzugs der Verwaltungs-
tätigkeit Grenzen gesetzt. Bei den Investitionsausgaben ergibt sich für Potsdam 
aufgrund der Veräußerung von Kommunalvermögen ein recht großer finanzieller 
Entscheidungsspielraum. Die Situation dreht sich, wenn aufgrund geringer 
Selbstfinanzierungsquoten Höhe und Art der Investitionen durch Zweckzuwei-
sungen fremdbestimmt sind. 

Als Fazit bleibt festzuhalten, dass insgesamt die zu erfüllenden Aufgaben die 
Ausgaben bestimmen und dass neben der Verletzung des Konnexitätsprinzips von 
Potsdam als Landeshauptstadt ein bestimmtes, über den Mindeststandard hinaus-
gehendes Niveau an kommunalen Aufgaben zu erwarten ist. Demzufolge 
entziehen sich die Aufgaben und Ausgaben weitgehend dem kommunalen 
Einfluss. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Aufgaben einer 
ständigen Aufgabenkritik zu unterziehen sind, in der zu fragen ist, ob einzelne 
Aktivitäten nicht obsolet geworden sind oder zumindest der Umfang zu 

168 Vgl. Ehrhart / Schwarz-Jung / Welge 1996, S. 32. 
169 Vgl. Witte 1996, S.604 f. u. Wetzel 1995, S. 42.  
170 So fordern EU, Bund und Länder bspw. höhere Standards bei der Bereitstellung öffentlicher 

Leistungen. 
171 Vgl. Maus 1995, S. 35. 
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172reduzieren ist.  Ferner „.. ergeben sich entscheidene Gestaltungsspielräume aus 
der konsequenten Anwendung der Verwaltungsbetriebslehre, also aus der 
permanenten Wirtschaftlichkeitsteigerung des Leistungssystems des Verwaltungs-
betriebs ...”173, so dass sich die Aufgaben und Ausgaben nicht vollends den 
kommunalen Entscheidungen entziehen.  

6.2.4. Kennzahlen zur Kommunalverschuldung 

Nachdem in den vorangegangenen Abschnitten Aussagen zu der Einnahme- und 
Ausgabesituation getroffen wurden, wird im Folgenden die Kommunalver-
schuldung analysiert. Diese umfasst aus haushaltsrechtlicher Sicht die Kredite, die 
den Krediten wirtschaftlich gleichkommenden Vorgänge174 sowie die Kassen-
kredite175. Die folgende Analyse beschränkt sich auf die Kredite und die 
Kassenkredite. Wichtige Kennzahlen sind dabei die Nettoneuverschuldung und 
der sich daraus ergebende Schuldenstand. 

Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung ergibt sich aus der um die Tilgungsleistung bereinigten 
Bruttokreditaufnahme in einem Haushaltsjahr. Da sie unmittelbar die Kommunal-
verschuldung beeinflusst, ist die Nettoneuverschuldung ein wichtiger Indikator 
des Schuldenstands. Aus Abbildung 6-2.9 lässt sich folgender Verlauf ablesen: 
Mit Ausnahme des Jahres 1996 betrug die Neuverschuldung zwischen 1994 und 
1997 für Potsdam durchschnittlich 20,5 Mio. Euro. Aufgrund des Gesamt-
deckungsprinzips lässt sich die Kreditaufnahme nicht durch bestimmte Investi-
tionsprojekte bestimmen. Anders gestaltet sich das Bild ab dem Jahr 1998, wo 
sich die Kreditaufnahme auf die Schulbausanierung beschränkt, mit der Folge 
einer stark verminderten Nettoneuverschuldung. Für das Jahr 2000, in dem sich 
Potsdam durch Vermögensverkäufe entschuldete176, aber auch für die Jahre 2003 
und 2004, in denen keine Kreditaufnahme stattfand, ist eine negative Netto-
neuverschuldung zu erkennen. Das bedeutet, die Tilgungsleistung ist größer als 
die Bruttokreditaufnahme und es liegt eine Nettotilgung vor.177

172 Vgl. Püttner 2002, S. 57. 
173 Wittkämper 2004, S. 16. 
174 Dazu zählen z.B. Leasinggeschäfte oder Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte. 
175 § 41 Nr. 21 GemHV BB. 
176 Vgl. RPA Potsdam 2002, S. 23.
177 Vgl. Schwarting 1994, S. 26. 
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Abb. 6-2.9: Entwicklung der Nettoneuverschuldung. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam

1996-2004. 
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Welche Auswirkungen die Neuverschuldung auf den Schuldenstand hat und 
welche Einflüsse noch zu berücksichtigen sind, wird in den folgenden Aus-
führungen geklärt. 

Schuldenstand

Diese Kennzahl gibt an, welche Kreditverpflichtung die Kommune zum 31.12. 
des jeweiligen Jahres als Folge aus der Nettoneuverschuldung hat. Bei der 
Interpretation dieser Kennziffer ist jedoch Vorsicht geboten. Eine reine 
Betrachtung der Kameralverschuldung, d.h. die unmittelbare Verschuldung des 
Kernhaushaltes, hat wenig Aussagekraft, da nicht alle Schulden erfasst werden. 
Ausgeklammert sind die Schulden der wirtschaftlichen Unternehmen, derer sich 
die Kommunen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben immer mehr bedienen (vgl. 
Anm. 3.1.6). Aufgrund dessen sind die Schulden der Eigenbetriebe und Beteili-
gungen mit zu berücksichtigen.178

Für Potsdam ergibt sich daraus nun folgendes Bild (vgl. Abb. 6-2.10). Die 
Kameralverschuldung, die durch die oben beschriebene Nettoneuverschuldung 
bestimmt wird, stieg im Zeitraum von 1994 bis 1997 um 53 Mio. Euro auf 110 
Mio. Euro, was fast eine Verdopplung des Schuldenstandes bedeutet. Nach 
leichter Verringerung des Schuldenstandes in den beiden Folgejahren, konnten die 
städtischen Schulden durch eine Nettotilgung von 20 Mio. Euro auf 84. Mio. Euro 
reduziert werden. Dieser bis 2002 nahezu konstante Schuldenstand erhöhte sich 
mit der Übernahme der Schulden aus der Eingemeindung von Gemeinden des 
Amtes Fahrland und der Gemeinde Golm im Jahr 2003 um 58 Mio. Euro auf 143 
Mio. Euro. Da aber die Schuldenübernahme im Rahmen einer Gebietsänderung 
(§ 9 GO BB) keine Kreditaufnahme darstellt179, besteht zwischen Nettoneuver-

178 Der Ausweis erfolgt in den zur Anlage gehörenden Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe und 
Beteiligungsgesellschaften mit einer Beteiligung von mehr als 50%. Siehe § 2 Abs. 2 Nr. 5 
u. 6 GemHV BB. 

179 Vgl. Erdmann 2002, S. 160. 
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schuldung und Schuldenstand keine Kausalität mehr. M.a.W. die Nettoneuver-
schuldung blieb konstant, bei gestiegenem Schuldenstand. 
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Abb. 6-2.10: Entwicklung des Schuldenstandes in TEuro. 
le: Darstellung anhand des Vorberichtes des Haushaltsplans 2004 der Stadt Potsdam. Quel

Die Analyse der Verschuldung außerhalb des HHP zeigt, dass die Schulden im 
Zeitraum von 1994 bis 1999 um 350% von 193 Mio. Euro auf 680 Mio. Euro 
angestiegen sind, was in der Spitze eine Gesamtverschuldung im Jahr 1999 von 
783 Mio. Euro ergab. Die größten Anteile hatten dabei die GEWOBA mit einer 
Zunahme der Verschuldung von 93 Mio. Euro auf 444 Mio. Euro und der 
Wasserbetrieb Potsdam mit einer Zunahme von 11 Mio. Euro auf 121 Mio. Euro. 
Die erhebliche Reduzierung des Schuldenstandes außerhalb des HHP im Jahre 
2000 konnte u.a. dadurch erreicht werden, dass die Schulden des Wasserbetriebes 
Potsdam und der EVP nicht mehr ausgewiesen wurden.180 Diese Unternehmen 
wurden zu Tochterunternehmen der im Jahr 2000 gegründeten Stadtwerke 
Potsdam GmbH181 182 und ein Ausweis war nicht mehr notwendig.  Die Stadtwerke 
selbst hatten keine Schulden.183

Kassenkredite

Sie zählen nicht zu den Krediten (§ 41 Nr. 19 GemHV BB) und werden folglich 
auch nicht im HHP veranschlagt. Dennoch fallen sie unter den Schuldenbegriff 
und sind mithin zu berücksichtigen. Die Entwicklung in Abbildung 6-2.11 zeigt, 
dass Potsdam aufgrund seiner finanzpolitischen Situation gezwungen war, einen 
immer größeren Teil seiner Ausgaben über Kassenkredite zu finanzieren. Wurden 

180 Da die ViP GmbH ab 1997 eine Tochtergesellschaft des Vorläufers der Stadtwerke GmbH 
wurde, erfolgte ebenfalls kein Ausweis mehr. 

181 Die Stadtwerke selber sind eine 100%ige Tochtergesellschaft der Stadt Potsdam. 
182 § 2 Abs. 2 Nr. 5, 6 GemHV BB. 
183 Für 2004 sind Schulden i.H.v. 4,1 Mio. Euro geplant. 
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bis zum Jahr 2000 noch keine Kassenkredite in Anspruch genommen, war im Jahr 
2004 eine Aufnahme von 66 Mio. Euro geplant. In der Theorie dienen die 
Kassenkredite der kurzfristigen Überbrückung von Liquiditätsengpässen,184 doch 
angesichts defizitärer VWH hat sich der Kassenkredit zu einem dauerhaften 
Finanzierungsinstrument des VWH entwickelt.185
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Abb. 6-2.11: Entwicklung der Kassenkredite. 
Quelle: Eigene Darstellung anhand des Vorberichtes des HHP der Stadt Potsdam 2004. 

Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Bestimmungsgründe der Kom-
munalverschuldung äußerst komplex sind. Eingebunden in haushaltsrechtliche 
Bestimmungen ergibt sich die Kommunalverschuldung aus den jeweiligen Ein-
nahmen und Ausgaben einer Kommune.186 Insofern unterliegt die Kommunalver-
schuldung sowohl exogenen als auch endogenen Einflussgrößen (vgl. Anm. 6.2.2. 
u. 6.2.3.). Für den Schuldenstand gilt, dass die Kameralverschuldung nur durch 
Vermögensveräußerungen erheblich verringert werden konnte und durch die 
Eingemeindung die Schulden der Stadt Potsdam weiter angestiegen sind. 
Ähnliches gilt für die Verschuldung der Kommunalunternehmen, die nur durch 
Änderung der Gesellschaftsverhältnisse reduziert werden konnte. Ferner ist ein 
stetiges Ansteigen der Verschuldung aus Kassenkrediten zu erkennen. Welche 
Folgen sich aus der Finanzsituation ergeben, wird durch die Belastungskennzahl 
des Schuldendienstes zum Ausdruck gebracht. 

6.2.5.  Die Schuldendienstquote 

Allein die Betrachtung der Einnahmen, Ausgaben und des Schuldenstandes lässt 
noch keine Aussage zur Belastung der Kommunalfinanzen zu. Als Indikator 
eignet sich in diesem Fall die Schuldendienstquote.187 Sie bezeichnet den Anteil, 
den die Kommunen von ihren Steuereinnahmen und nicht zweckgebunden Zu-
weisungen (allgemeine Deckungsmittel) für Zins und Kredittilgung am 

184 So gehen bspw. Schlüsselüberweisungen oder der Gemeindeanteil an ESt und USt 
vierteljährlich ein, die Personal- oder Sozialkosten, die aber monatlich gezahlt werden 
müssen, sind so zu überbrücken. Vgl. Landeshauptstadt Potsdam 2005, S. 15.  

185 Vgl. BMF 2002, S. 59.  
186 Vgl. Junkernheinrich 1991, S. 103 f. 
187 Andere Indikatoren sind z.B. Zins-Steuer-Quote, Zinslastquote o. Personallastquote. (Anlage 

3: Abb. 6-1.2.) 
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188ordentlichen Kapitalmarkt aufbringen müssen.  Bei der Interpretation dieser 
Kennzahl ist zu bedenken, dass Veränderungen sowohl aus Veränderungen des 
Schuldendienstes als auch aus Veränderungen der allgemeinen Deckungsmittel 
resultieren. Insofern bedeutet eine Steigerung des Schuldendienstes nicht 
zwingend eine steigende Belastung. Mithin kann sich eine Kommune, die relativ 
hohe Einnahmen aus den allgemeinen Deckungsmitteln hat, einen höheren 
Schuldendienst leisten. Dabei ist zu beachten, dass zwischen Schuldenstand und 
Schuldendienst kein eindeutiger Zusammenhang besteht, denn letztgenannter 
hängt auch von den jeweiligen Kreditkonditionen ab.189
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Abb. 6-2.12: Entwicklung der Schuldendienstquote. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 

1996-2004. 

Abbildung 6-2.12 verdeutlicht, dass sich die Belastung des Potsdamer Haushalts 
im Zeitraum von 1994 bis 2000 mehr als verdoppelt hat, was 1996 zum großen 
Teil auf sinkende Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen und 2000 auf 
steigende Tilgungsleistungen (vgl. Anm. 6.2.4.) zurückzuführen ist. Dagegen hat 
sich die Belastung im Jahr 2001 auf 5% verringert, der Grund hierfür liegt in der 
Halbierung des Schuldendienstes (insbesondere der Tilgungsleistung von 6,1 Mio. 
Euro auf 1,7 Mio. Euro) von 12,2 Mio. Euro auf 6,3 Mio. Euro.190

Welche Aussagekraft hat diese Kennzahl nun für Potsdam? Je höher die 
Schuldendienstquote ausfällt, desto mehr wird der kommunale Finanzspielraum 
eingeengt. Dennoch erweist sich der Indikator zur Beurteilung der kommunalen 
Finanzsituation als unzureichend. Zum einen erfasst er nur die Zins- und 
Tilgungsleistungen des Kernhaushaltes,191 zum anderen bleiben andere den 
Haushalt belastende Aspekte wie z.B. bestimmte kommunale Ausgabe-

188 Vgl. Robert 2004, S. 40.  
189 Vgl. Schwarting 1991, S. 281. 
190 Die Tilgungsleistungen reduzierten sich dabei von 6,1 Mio. Euro auf 1,7 Mio. Euro. 
191 Die Zinszahlungen der Kassenkredite sind im HHP veranschlagt. 
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192bedingungen unberücksichtigt.  Insofern beschränkt sich die Aussagekraft des 
Indikators auf die Belastung des Kernhaushaltes aus der Nettoneuverschuldung
unter Berücksichtigung der Zinsrisiken und des Investitionsbedarfs und bildet 
deshalb nur einen Teilbereich des Haushaltes ab.193

6.3. Ergebnis

Die Aufgabe des Kennzahlensystems besteht darin, die Finanzlage der Stadt 
Potsdam unter dem Aspekt der „dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit“ 
möglichst knapp und präzise zu erläutern. Für die Analyse bedeutet das einen 
Rückgriff auf wenige, ausgewählte Kennzahlen, mit der Folge, dass das Kenn-
zahlensystem einer gewissen Willkür unterliegt. 

Den Ausgangspunkt bildet dabei die Kennzahl der ‚freien’ Spitze, die als ein 
erster Indikator verwendet wurde. Anhand dieser Kennzahl konnte für Potsdam 
die „dauernden finanzielle Leistungsfähigkeit“ nicht nachgewiesen werden.  

Die Einnahmekennzahlen waren durch starke Aufkommensschwankungen 
gekennzeichnet. So unterlagen sowohl die Schlüsselzuweisungen als auch die 
Gewerbe- und Einkommensteueraufkommen exogenen Einflüssen, was den 
kommunalen Handlungsspielraum beschränkt. Dennoch rechnet Potsdam bei den 
effektiven Steuern mit einem höherem Aufkommen in 2004194 als in den Jahren 
zuvor, während die Zuweisungen bei kurzfristig geringen Zuwächsen insgesamt 
rückläufig sind.

Der Einnahmenseite wurden anschließend wichtige Ausgabearten gegenüber-
gestellt. Bei gestiegenen kommunalen Entscheidungsspielräumen durch Effizienz-
steigerungen in der Aufgabenerfüllung – z.B. durch Public-Private-Partnership 
(PPP) - oder durch Ausgabekürzungen – z.B. der Schließung von Kulturein-
richtungen195 - weisen auch sie einen schwankenden Verlauf auf. Bei den 
Personalkosten ist es Potsdam gelungen, diese über den gesamten Untersuchungs-
zeitraum durch einen massiven Stellenabbau um 40% zu senken. Gleichzeitig 
bedeutet der Anstieg der fremdbestimmten Sozialausgaben in den letzten Jahren 
eine zunehmende Belastung für Potsdam. Ein Verfall der Investitionen, wie sie 
u.a. in den Gemeindefinanzberichten des Städtetages196 aufgeführt wurden, ist für 
Potsdam nicht zu erkennen. Sicherlich ist im Jahr 2001 ein großer Rückgang zu 
verzeichnen, der sich aber aus den immens hohen Investitionsleistungen der Jahre 
1998 bis 2000 ergibt. Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass Potsdam im 
Gegensatz zu vielen anderen Kommunen in der Lage war, dies durch Vermögens-

192 Vgl. Hoffmann, E. 1986, S. 248. 
193 Vgl. Schwarting 1991, S. 282. 
194 Gemäß Haushaltsansatz. 
195 Diese sind m.E.  negativ zu bewerten. 
196 Vgl. Karrenberg / Münstermann 2004, S. 26 ff.  
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veräußerungen und Rücklagenentnahmen zu finanzieren. Des Weiteren müssen 
niedrige Investitionsausgaben kein Indikator für den Zustand der Infrastruktur 
sein und sind per se nicht negativ zu beurteilen. 

Erweitert wurde das Kennzahlensystem durch Kennzahlen der Kommunalver-
schuldung, die sich unmittelbar aus dem (finanz-)politischen Handeln der 
Kommune ergeben. Deren Analyse hat aufgezeigt, dass Haushaltsdefizite bisher 
nur durch den Verkauf städtischen Vermögens, durch Schuldenverlagerung in die 
Wirtschaftsbetriebe sowie durch Kassenkredite reduziert werden konnten. Eine 
derartige kommunale Finanzpolitik scheint fraglich, v.a. angesichts der Tatsache, 
dass die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben nicht kleiner wird und mittel-
fristig das kommunale Vermögen oder die Kassenkreditlinie erschöpft sein 
werden.

Die Aufgabenerfüllung – und die Aussage trifft schon die Kennzahl der der 
‚freien’ Spitze – wurde ‚teuer‘ erkauft und so ist von einer „dauernden finanziel-
len Leistungsfähigkeit“ nicht auszugehen. Die ‚freie’ Spitze konnte somit ihre 
Verwendung als ein in der Praxis beliebter Indikator zur Bestimmung der 
kommunalen Finanzsituation bestätigen. Um jedoch gezielte Aussagen zum 
Verlauf der Kommunalfinanzen und deren Ursache machen zu können, ist dieser 
allerdings zu ergänzen. Dabei zeigte sich, dass einige Kennzahlen recht einfach zu 
ermitteln sind197, während andere aufgrund von vorzunehmenden Bereinigungen 
und zeitinkonsistenter Veranschlagung im KHHP einen höheren Ermittlungsauf-
wand erfordern198. Dies setzt ein hohes Maß an Fachkenntnissen voraus, die auch 
bei der Ursachenanalyse zur Vermeidung von Fehlinterpretation gefordert sind. 

Abschließend ist zu konstatieren, dass die hier verwendeten Kennzahlen immer 
nur Teilaspekte des Gesamthaushaltes abbilden und je nach Untersuchungszweck 
auf andere, hier nicht berücksichtigte Kennzahlen zurückgegriffen werden muss. 
Daher ist das nur eine Möglichkeit die Kommunalfinanzen mit Hilfe dieses 
Kennzahlensystems als ein geeignetes Instrument zu analysieren.  

7. Die Haushaltskonsolidierung als Folge der kommunalen 
Finanzsituation 

Die in Kapitel 6 erläuterte Finanzsituation der nicht „dauernden Leistungs-
fähigkeit“ zwingt Potsdam dazu, seinen Haushalt zu konsolidieren. Darunter sind 
alle Maßnahmen zu verstehen, die zum Abbau von Defiziten, zum Haushalts-
ausgleich und zu einer langfristigen Sicherung kommunaler Handlungsspielräume 
(Nachhaltigkeit) führen.199 Anwendung finden dabei die zu Konsolidierungs-
strategien zusammengefassten Maßnahmen der Ausgabenreduzierung und der 

197 Z.B. die Personalkosten. 
198 Z.B. die bereinigten Sachausgaben. 
199 Vgl. KGSt 2002, S. 20. 
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Einnahmenerhöhung. Ferner erzwingt die Finanzkrise ein „Umdenken im 
Rathaus“.200 Folglich ist die Haushaltskonsolidierung eng mit den Begriffen der 
Verwaltungsmodernisierung respektive des Neuen Steuerungsmodells (NSM) 
verknüpft.201 Zwischen beiden gibt es eine Schnittmenge, die einzelne Elemente 
wie z.B. die Budgetierung oder die Kosten-Leistungs-Rechnung beinhaltet.202

Ein Patentrezept zur Haushaltskonsolidierung gibt es nicht und so werden von der 
Vielzahl der Konsolidierungsmaßnahmen vorzugsweise die verwendet, die sich 
für die jeweilige Kommune als praktikabel i. S. einer Konsolidierung erweisen. 
Die Auskunft, welche Maßnahmen letztendlich beschlossen wurden und welche 
Auswirkungen zu erwarten sind, gibt das HSK. 

7.1. Das Haushaltssicherungskonzept 

Die oberste Priorität der kommunalen Haushaltswirtschaft liegt in der stetigen 
Aufgabenerfüllung (§ 74 Abs. 1 GO BB), deren notwendige Voraussetzung der 
Haushaltsausgleich ist (§ 74 Abs. 3 GO BB). Kann der Haushaltsausgleich nicht 
erreicht werden, so ist ein HSK für den VWH und den VMH zu erstellen. Darin 
sind neben dem Zeitraum, innerhalb dessen der Haushaltsausgleich angestrebt 
wird, die Maßnahmen mit ihren Auswirkungen abzubilden (§ 74 Abs. 4 S. 1 u. 2 
GO BB). Die Beschlussfassung und mithin die Auswahl der einzelnen Maß-
nahmen obliegt (gem. § 35 Abs. 2 Nr. 16 i.V.m. § 74 Abs. 4 S. 4 GO BB) dem 
Zuständigkeitsbereich der Gemeindevertretung, wodurch eine Selbstbindung an 
die Konsolidierungsmaßnahmen entsteht.203 Aufgrund der engen Beziehung zum 
HHP und dem Grundsatz der Jährlichkeit ist das HSK fortzuschreiben. Dadurch 
wird ein Ausweis der bisher umgesetzten Maßnahmen und deren Auswirkungen 
erreicht. Diese jährliche Fortschreibung (Neufestsetzung) durch die Gemeindever-
tretung bedarf der Genehmigung durch die kommunale Aufsichtsbehörde, die 
unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden kann.204

Hinsichtlich der Ausgestaltung des HSK gibt es keine konkreten gesetzlichen 
Vorgaben,205 denn die örtlichen Gegebenheiten erfordern von den Gemeinden, 
eigene Konsolidierungspotentiale festzustellen und diese durch entsprechende 
Maßnahmen zu realisieren. Für die Kommune ist mithin die Identifizierung von 
kommunalen Handlungsoptionen entscheidend. Generell konnte in Kapitel 6 
festgestellt werden, dass sowohl die wichtigsten Ausgaben als auch Einnahmen 

200 Reichard 1994. 
201 Das NSM, wird hier als eigene Strategie abgebildet. Gleichwohl diese Maßnahmen zur 

Ausgabenreduzierung beitragen, erfolgt so eine Abgrenzung zu den herkömmlichen 
Maßnahmen der Ausgabenreduzierung.  

202 Vgl. Mäding 1998, S. 113. 
203 Vgl. Erdmann 2002, S. 52. 
204 So z.B. der Vorbehalt einzelner Kreditgenehmigungen. Vgl. Erdmann 2002, S. 53. 
205 Vgl. RdErl. Nr. 5/2000 insb. Pkt.3. Ausgestaltung eines HSK. 
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zumeist exogenen Einflüssen unterliegen. Ferner ergibt sich aus der Abgrenzung 
der Aufgaben nach ihrem Pflichtigkeitsgrad (vgl. Kap. 3.1.) ein relativ geringer 
Handlungsspielraum, der sich zum größten Teil auf die freiwilligen Selbstver-
waltungsaufgaben beschränkt. Diesen Ausführungen zufolge ist zunächst von 
einem eher geringen Handlungsspielraum auszugehen, der sich vor allem aus dem 
Konsolidierungsverhalten der Kommunen ergibt. So beschreibt Gietschier in dem 
von ihm aufgestellten „Phasentheorem des organisatorischen Anpassungsver-
halten“ dieses als Methode der kleinen Schritte.206 Ausgehend von den Über-
legungen, dass Kommunen als Organisation nur bestehen, wenn das Gleich-
gewicht zwischen internen und externen Beteiligten207 erhalten werden kann, 
greifen diese in erster Linie auf die Maßnahmen zurück, die ein geringes Kon-
fliktpotential beinhalten. Demzufolge konzentrieren sich die Konsolidierungs-
maßnahmen primär auf kurzfristige Einnahmeerhöhungen, wie z.B. den Verkauf 
von kommunalen Vermögen, oder auf Ausgabenreduzierung im Bereich der 
freiwilligen Selbstverwaltung. Diese Betrachtungsweise zeigt den geringen 
Handlungsspielraum der Kommunen auf. Denn zum einen sind die Einnahme-
möglichkeiten begrenzt und zum anderen stünde der völlige Verzicht auf 
Leistungen freiwilliger Aufgaben im starken Widerspruch zu der aus Art. 28 Abs. 
2 GG gewährleisteten kommunalen Selbstverwaltung.208 Durch die weitere Ver-
schärfung der Finanzkrise sind die Kommunen gezwungen, den eher unbequemen 
Schritt der Verwaltungsmodernisierung zu gehen. Denn das sind Maßnahmen, die 
aufgrund des Beharrungsvermögens einer jeden Organisation einem hohen Kon-
fliktpotential ausgesetzt sind209, so „... dass nicht die Einsicht, sondern die Krise 
... Reformen in Gang setzt“.210 Dieses „Umdenken im Rathaus“ (Reichard) und 
die damit verbundene Einführung betriebswirtschaftlicher Elemente erweitert 
mithin den kommunalen Handlungsspielraum. Abbildung 7-1(S. 59) zeigt die 
Optionen, die den Kommunen zur Konsolidierung zur Verfügung stehen. Für 
welche sich Potsdam in der Vergangenheit entschieden hat und welche das HSK 
2004 begleiten, wird im nächsten Kapitel erläutert. Ferner wird ein Überblick über 
die Projekte der Verwaltungsmodernisierung und deren Umsetzungsstand 
gegeben.

7.2. Die Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Potsdam 

Grundsätzlich ist bei den Konsolidierungsmaßnahmen zwischen den kurzfristigen 
operativen Maßnahmen der Einnahmenerhöhungen und Ausgabenreduzierungen 
und den mittel- bis langfristigen strategischen Maßnahmen der Verwaltungs-

206 Vgl. Gietschier 1997, S. 49 ff. 
207 Dazu zählen u.a. die Mitarbeiter, die Gemeindevertretung und die Bürger. 
208 Vgl. Schwarting 2003, S. 89. 
209 Vgl. Schöneich 1996, S. 17. 
210 Schöneich 1996, S. 4. 
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modernisierung zu unterscheiden. Der Potsdamer Haushalt wird seit 1996 durch 
Haushaltssicherungskonzepte begleitet. Hier sind in der Vergangenheit in Bezug 
auf die o.g. Kennzahlen (vgl. Kap. 6.2) folgende Maßnahmen getätigt worden, die 
als Determinanten die Entwicklung mitbestimmten oder noch mitbestimmen, in 
der Interpretation aber nur teilweise berücksichtigt wurden.211 Dazu zählen auf 
der Einnahmenseite die Erhöhung des Gewerbesteuersatzes oder die Erhöhung der 
Schlüsselzuweisungen durch Zahlung von Begrüßungsgeld an Studenten, die 
ihren ersten Wohnsitz nach Potsdam verlagern.212 Des Weiteren erfolgte eine 
Anpassung der Gebührensatzung und Entgeltordnung.213 Auf der Ausgabenseite 
kam es zu folgenden Maßnahmen: Der schon erwähnte Personalkostenabbau 
durch Stellenstreichungen (Sozialplan), die Senkung der Sachausgaben durch 
Reduzierung der Geschäftsführerkosten und der Ausgaben für Bücher und 
Zeitschriften der Stadtbibliothek sowie der Senkung der Gebäudebewirtschaftung 
durch den Verkauf städtischer Liegenschaften oder der Schließung von Schulen. 
Im Bereich der Sozialausgaben sollten Einsparungen zum einen in der Sozialhilfe 
durch die Gesellschaft für Arbeit, Beratung und Integration mbH (GABI)214 und 
zum anderen durch Eindämmung des Sozialhilfemissbrauchs getätigt werden. 
Weitere Maßnahmen bestanden in der Zuschusssenkung im Bereich Kultur und 
Sport und in der Auflösung der Brandenburgischen Philharmonie Potsdam. 

211 Alle folgenden Angaben sind den HSK-Vorberichten der Haushaltspläne 1999 bis 2004 
entnommen. 

212 Die Schlüsselzuweisungen richten sich nach der Einwohnerzahl (vgl. Kap. 4.3). Potsdam 
plant ab 2004 mit Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen i.H.v. 1,5 Mio. Euro 
gegenüber 1999.  

213 Für folgende Bereiche: Musikschule, Schwimmbäder, Museum, Bibliotheken, Volks-
hochschule, Verwaltungsgebühren, Parkgebührenordnung. 

214 Demnach plante Potsdam durch die Vermittlung von Sozialhilfeempfängern mit 
Einsparungen i.H.v. 241 TEuro gegenüber 1999. 
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b. 7-1:  Beispiele für Konsolidierungsmöglichkeiten. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schwarting 2003, S. 90 u. 107 und Albayrak 2003,

 S. 13 ff. 

Ausgabenseite

Für das HSK 2004 sieht die mittelfristige Finanzplanung einen materiellen 
Ausgleich215 bis 2010 vor. Dabei ist ein Konsolidierungsvolumen mit einer Höhe 
von 123,6 Mio. Euro zu realisieren. Das bedarf deutlicher Strukturmaßnahmen, 
bei denen Ausgaben reduziert und Einnahmen erhöht werden. Als Grundlage 
dient eine permanente und systematische Aufgabenkritik mit der Maßgabe, eine 

215 Ein Ausgleich im materiellen Sinne ist erreicht, wenn der VWH sich selbst trägt. Ist zum 
Ausgleich eine Zuführung vom VMH an den VWH erforderlich, handelt es sich lediglich um 
einen formellen Ausgleich. Vgl. Erdmann 2002, S. 51. 

Ab

- Pauschalkürzungen 
- Kürzung freiwillige Zuschüsse 
- Personalkostenreduzierung 
� Stellenabbau 
� Wiederbesetzungssperre 

- Reduzierung lfd. Sachaufwand 
� Bauunterhaltung 
� Aus- und Fortbildung 

- Reduzierung von Transferleistungen 
� Bedarfsprüfung bei der Sozialhilfe 

- Finanzmanagement 
� Tilgungsstreckung 

- Kürzung der Investitionen 
� zeitliche Streckung 
� Verzicht 

Einnahmenseite

Verwaltungsmodernisierung

- Bürgerorientierung 
� e-government 
� Bürgerhaushalt 

- finanzwirtschaftliche Instrumente 
� Produktbeschreibung 
� Budgetierung 
� Doppik 
� Controlling 
� Benchmarking 

- organisatorische Instrumente 
� Straffung von Verwaltungsabläufen 
� e-government 
� dezentrale Aufgaben- und Ressourcen- 

      verantwortung 
� „Konzern Stadt“ 

- Aufgabenkritik/Leistungstiefe 
� Privatisierung 
� Public-Privat-Partnership 
� Verzicht auf Aufgaben/Einrichtungen 
� Outsourcing (make-or-buy) 

- Personalwirtschaft 
� Stellenabbau 
� Personalentwicklung 
� Arbeitszeitmodelle 

sonstige längerfristige Maßnahmen

- Erhöhung/Einführung von Steuern 
� Hebesatz Gewerbesteuer 
� Hebesatz Grundsteuer 
� Anhebung/Einführung ‚Bagatellsteuern‘ 

- Anhebung/ Einführung von Gebühren 
�  nicht-kostendeckender Gebühren 

- sonstige Einnahmen 
� noch nicht veranlagte Beiträge 
� Mieten und Pachten 

- Gewinnabführung/Verlustabdeckung 
   kommunaler Unternehmen 
- Einsatz von Vermögen 
� Auflösen von Rücklagen 
� Beteiligungen und Grundvermögen 

- Bemühen um Zuweisungen 

- Finanzierungsalternativen 
� Leasingmodelle 
� Sale-and-lease-back-Verfahren 
� Cross-border-leasing 
� Sponsoring 

- Strategien zur Kommunalentwicklung 
� Ausweisung von Gewerbegebieten 
� Gewinnung zusätzlicher Einwohner 
� Regionale Kooperation  
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Grundversorgung an sozialen, kulturellen und sportlichen Angeboten über die 
Pflichtleistungen hinaus zu erhalten.216

Dabei sollen neben den fortgeschriebenen Maßnahmen folgende neue helfen, das 
Konsolidierungsziel zu erreichen217:

� Zuschusssenkung und Zuschussdeckelung für das Hans-Otto-Theater 
� Erarbeitung eines Bibliothekskonzeptes mit dem Ziel der Zuschussdeckelung 
� Umstrukturierung der Trägerschaft Kulturhaus Babelsberg 
� Erarbeitung eines mittelfristigen Konzeptes für die Musikschule mit dem Ziel  

der Zuschusssenkung bis 2005 
� Überführung der Villa Grenzenlos (Teil der Volkshochschule) in die freie 

Trägerschaft mit dem Ziel der Zuschussdeckelung 
� Ausgliederung der Schwimmhallen an die Stadtwerke und Zuschussdeckelung 
� Ausgliederung des Sport- und Freizeitpark Luftschiffhafen mit dem Ziel der 

Zuschussdeckelung
� Ausgliederung des Eigenbetriebes Straßenbeleuchtung 
� Reduzierung des Betriebskostenzuschusses für den ÖPNV 
� Einführung eines Sportstättenentgeltes (Betriebskostenbeitrag) 
� Erhöhung der Hebesätze für die Grundsteuer A und B 
� Anhebung der Hundesteuer 
� ... 

Abb. 7-2.1: Konsolidierungsmaßnahmen des HSK 2004 der Stadt Potsdam. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung des HSK-Vorberichtes 2004. 

Insgesamt ist für das HSK 2004 ein HSK-Volumen von 128,7 Mio. Euro vor-
gesehen.218 Dabei plant Potsdam mit Mehreinnahmen von 86,5 Mio. Euro und 
Minderausgaben von 42,2 Mio. Euro. 

Neben den kurzfristigen operativen Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung, die 
durch konkrete Beträge gekennzeichnet sind, hat Potsdam auch längerfristige  
strategische Maßnahmen der Verwaltungsmodernisierung in Angriff genommen. 
Als Kernziele der Verwaltungsreform sind die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
und Effektivität, die Verbesserung der Bürgerorientierung und die Motivation der 
Mitarbeiter zu nennen.219 Instrumente wie Optimierung der Aufbauorganisation, 
Controlling, Budgetierung oder e-government220 sollen zur Erhöhung der Wirt-
schaftlichkeit beitragen. Im Bereich der Bürgerorientierung soll neben den 
persönlichen Anlaufstellen221 auch die Interaktion zwischen Bürger und 

216 Vorbericht des Haushaltsplans 2004 der Stadt Potsdam. 
217 Ebd. 
218 Das Volumen setzt sich aus fortgeschriebenen und neuen Maßnahmen zusammen. Als Basis 

gilt die Jahresrechnung 2002. 
219 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam 2004, S. 5. 
220 Siehe hierzu Jann 2002, S. 10 ff. 
221 Der Bürger wird aus einer Hand in den Bereichen Bürgerservice, Bauservice und 

Grundsicherung für Arbeitsuchende (Hartz IV) bedient. 
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222Verwaltung über das Internet (e-government) ausgebaut werden.  Ferner ist die 
Bürgerorientierung durch eine stärkere Einbindung der Bürgerwünsche (Qualitäts-
management) zu verbessern.223 Im Bereich der Mitarbeitermotivation wurden die 
Mitarbeiter an Projekten zur Entwicklung ihres Arbeitsplatzes aktiv beteiligt, es 
wurden Weiterbildungsmaßnahmen z.B. für die Umstellung auf Doppik ange-
boten und Mitarbeitergespräche durchgeführt. Des Weitern wurden etwa 85% der 
Führungskräfte im Bereich soziale und methodische Kompetenz geschult.224

Die Verwaltungsreform in Potsdam wurde in acht Teilbereiche gegliedert. Dabei 
durchläuft jedes Teilprojekt bis zur vollständigen Umsetzung vier Phasen. Die 
sich daraus ergebene Matrix ist in Anlage 6 wiedergegeben.  

80 80 35 25

90 100 25 25

85 85 50

90 70 50 35

100 75 60

100 90 35

100 100 55

90 80 60Controlling/ Berichtswesen

Reorganisation

Produkt-/Qualitätsmanagement

Neues Rechnungswesen (KLR)

Dez.Ressourcen-/Ergebnisverantwortung

Budgetierung/ Investitionscontrolling

Strategische Personalentwicklung

Beteiligungscontrolling

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4

Abb. 7-2.3: Prozentualer Projektfortschritt der Teilprojekte nach Projektphasen per 30.09.2004. 
Quelle: Landeshauptstadt Potsdam 2004, S. 17. 

Die Abbildung 7-2.3 zeigt den Umsetzungsstand der einzelnen Projekte. Darin ist 
zu erkennen, dass sich alle Projekte sich in der flächendeckenden Anwendung 
befinden und Potsdam bis zum Ende 2004 mit einer vollständigen Umsetzung 
dieser Phase rechnete. 

Abschließend bleibt noch ein Ausblick auf die künftige Struktur der Ver-
waltungsreform. Ein zentrales Element ist die Umstellung des Finanzwesens auf 
die Doppik bis zum Jahr 2007. Die bisherigen Teilprojekte Controlling/ 
Berichtswesen, Neues Rechnungswesen, Budgetierung/ Investitionscontrolling 
und das Produktmanagement wurden zu Beginn des Jahres 2005 in das Projekt 

222 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam 2004, S. 12. 
223 Vgl. KGSt 2002, S. 20. 
224 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam 2004 a, S. 12. 
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Doppik überführt. Mit der Umstellung auf das neue doppisch basierte Haushalts- 
und Rechnungswesen verbindet die Stadt Potsdam: 225

� die periodengenaue Darstellung des Gesamtressourcenverbrauchs und des 
Gesamtressourcenaufkommens (produktorientierte Erfolgsrechnung ein-
schließlich einer flächendeckenden Kosten- und Leistungsrechnung), 

� die Gesamtdarstellung des Vermögens und der Verbindlichkeiten (Ver-
mögensrechnung oder kommunale Bilanz), 

� die ständige und direkte Darstellung der Liquiditätsentwicklung (Finanz-
rechnung),

� die Möglichkeit der Erstellung einer konsolidierten Gesamtbilanz der Stadt 
einschließlich der städtischen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften 
(Gesamtschau). 

Ein weiterer wichtiger Reformbaustein ist der Ausbau der Stadt zu einer 
Bürgerkommune nach den Handlungsempfehlungen der Enquete-Kommission,226

mit dem Ziel der stärkeren Bürgerbeteiligung. Die Kommune verspricht sich von 
der Bürgerorientierung eine stärkere Teilnahme an der politischen Willens-
bildung, eine Verbesserung der Politikergebnisse, eine höhere Bürgerzufrieden-
heit und eine Entlastung für den kommunalen Haushalt.227

7.3. Wertung der Haushaltskonsolidierung 

Die Konsolidierung und das damit verbundene HSK stellt kein Allheilmittel dar, 
die Finanzlage der Kommunen nachhaltig zu verbessern. Es wird vielmehr von 
einer Reihe von Umsetzungsproblemen begleitet. So beinhaltet Konsolidierung in 
erster Linie immer den Verlust von Kompetenzen und Leistungseinschnitte. Diese 
Diskussionen zwischen Bürgern, Gemeindevertretung und Verwaltung gilt es, 
konsensfähig zu gestalten. Weiterhin werden sich im Zeitablauf vielfältige 
unerwartete negative - selten positive - Abweichungen ergeben, die die prognosti-
zierte Haushaltsentwicklung und mithin die Maßnahmen des HSK in Frage 
stellen.228 Auch finden sich die Kommunen in einer Situation wieder, die durch 
Einnahmeausfälle (z.B. gesetzes- und konjunkturbedingt) und Ausgabesteige-
rungen (z.B. aufgrund steigender Standards bei der Aufgabenerfüllung oder 
Aufgabenübertragung ohne finanziellen Ausgleich) geprägt ist. Insofern sind die 
Kommunen nicht in der Lage, die Konsolidierung allein zu schultern und es 

225 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam 2004 b, S. 5. 
226 Siehe hierzu umfassend Enquete-Kommission 2002, Teil C, S. 281 ff. 
227 Vgl. Landeshauptstadt Potsdam 2004, S. 28. 
228 Vgl. Schwarting 2003, S. 86. 
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229bedarf der Unterstützung von Bund und Ländern.  Angesichts leerer Kassen ist 
von dieser Seite jedoch kaum Hilfe zu erwarten.  

Zusammenfassend ist bezüglich der Konsolidierungsanstrengungen zu erkennen, 
dass eine Vielzahl der in Abbildung 7-1 aufgeführten Beispiele berücksichtigt 
werden. Diesen Weg gilt es, konsequent weiter zu gehen. So ist im Einnahme-
bereich weiterhin darauf zu achten, dass vorhandene Reserven bei Mieten, 
Pachten, Gebühren oder Beiträgen ausgeschöpft werden. Auf der Ausgabenseite 
ist die permanente Aufgabenkritik fortzuführen, wobei generell nur die frei-
willigen Selbstverwaltungsaufgaben zur Disposition stehen und darauf zu achten 
ist, dass diese nicht vollends wegfallen. Bei den pflichtigen Selbstverwaltungs-
aufgaben sind Rationalisierungspotentiale wahrzunehmen, indem bspw. be-
stimmte Leistungen (Anträge, Formulare, ...) per Internet bereitgestellt werden. 
Auch die Doppik leistet einen positiven Beitrag zur Konsolidierung. Mit ihren 
Teilelementen (z.B. KLR) stärkt sie die Kostentransparenz und mithin das 
Kostenbewusstsein. Die Folge ist z.B. eine effizientere Mittelbewirtschaftung
innerhalb der Verwaltung. Ebenfalls zu begrüßen ist die stärkere Bürgerorien-
tierung respektive Bürgerbeteiligung. Diese sollte aufgrund der Größe Potsdams 
und der damit verbundenen größeren Identifikation der Bürger mit den Leistungen 
primär ortsteilbezogen sein. Die Einbeziehung der Bürger bei der Haushalts-
planaufstellung trägt zu Erreichung der o.g. Ziele bei und ist eine wichtige 
Voraussetzung auf dem Weg zum Bürgerhaushalt. 

Am Ende ist zu konstatieren, dass kommunale Haushaltswirtschaft stets so aus-
gerichtet sein sollte, dass eine stetige Aufgabenerfüllung gewährleistet und eine 
Haushaltskonsolidierung nicht notwendig ist. Dies beinhaltet eine sparsame und 
effiziente Mittelbewirtschaftung und eine realistische Einschätzung von 
Risiken230.

8. Resümee

In der vorliegenden Arbeit wurden zur Analyse der Kommunalfinanzen der Stadt 
Potsdam ausgewählte Kennzahlen im Zeitablauf dargestellt und interpretiert. Zur 
Erläuterung der institutionellen Grundlagen konnte zunächst aus ökonomischer 
Sicht die Vorteile eines föderativen Systems aufgezeigt. Gemäß der ökono-
mischen Theorie ist eine dezentrale, kommunale Bereitstellung lokaler öffent-
licher Güter unter Berücksichtigung des Subsidaritätsprinzips und des Prinzips der 
institutionellen Kongruenz vorteilhafter ist als eine zentrale Bereitstellung. Als 
praktische Schlussfolgerung ist die Garantie der kommunalen Selbstverwaltung, 
d.h. die Erfüllung aller gemeindlichen Aufgaben unter der Bedingung der eigenen 
Finanzhoheit, beschrieben worden. Dazu wurden neben den Aufgaben der 

229 Vgl. Schmidt 2004, S. 227. u. Schwarting 2001, S. 217. 
230 Vgl. Schwarting 2003, S. 137. 
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Landeshauptstadt Potsdam die aus der Finanzhoheit resultierenden Einnahmen 
und Ausgaben einer Kommune dargestellt. Die isolierte Betrachtung von Ein-
nahmen und Ausgaben konnte durch Erläuterungen zum KHHP aufgegeben 
werden. Diese beinhalteten neben der Bedeutung und Funktion auch die Struktur 
des HHP. Zum Verständnis des HHP folgten einzelne Ausführungen zu den 
Ordnungsprinzipien des KHHP und zur Bildung einer Haushaltsstelle. Diese 
Darstellung diente als Voraussetzung zur Ermittlung des in der Analyse 
notwendigen Datenmaterials. Der Analyse wurden allgemeine Grundlagen zu 
Funktion, Arten und Problemen von Kennzahlen sowie zu Aufgabe, Anforde-
rungen und Methodik des Kennzahlensystems vorangestellt. 

Ausgehend von der Kennzahl der ‚freien’ Spitze erfolgte die Analyse durch 
sukzessives Hinzufügen ausgewählter Kennzahlen der Einnahme- und Ausgabe-
seite, der Verschuldung sowie der daraus resultierenden Belastung. Ferner er-
folgte eine Interpretation der Kennzahlen anhand wichtiger, sich im Zeitablauf 
ergebender Veränderungen. Als Ergebnis wurde festgestellt, dass Potsdam nicht 
als „dauernden finanziell leistungsfähig“ gilt. Einzig durch den Verkauf städti-
schen Vermögens, durch Schuldenverlagerung in die Wirtschaftsbetriebe, durch 
Veränderungen in der kommunalen Beteiligungsstruktur sowie durch Kassen-
kredite war Potsdam in der Lage, seine Haushaltsdefizite zu reduzieren. Von einer 
nachhaltigen Kommunalpolitik kann daher nicht die Rede sein.

Es folgten die theoretischen Ausführungen zur Konsolidierung und zum HSK 
sowie die Konsolidierungsmaßnahmen der Stadt Potsdam. Letztgenannte be-
schränkten sich nicht nur auf die ‚herkömmlichen‘ Maßnahmen der Einnahme-
erhöhung und Ausgabereduzierung, vielmehr hat Potsdam ein umfangreiches 
Reformprogramm zur Verwaltungsmodernisierung in Angriff genommen. Es 
konnte gezeigt werden, dass alle Teilprojekte sich in der flächendeckenden 
Anwendung befinden und mithin die eigenen Ansprüche konsequent umgesetzt 
wurden. Ferner treibt Potsdam die Verwaltungsmodernisierung mit Projekten wie 
der Umstellung zur Doppik und dem Bürgerhaushalt voran. 

Ein weiteres Ergebnis war die Identifikation relativ geringer Handlungsspielräume 
auf kommunaler Seite. So ist festgestellt worden, dass eine Vielzahl der 
Einnahmen und Ausgaben exogenen Einflüssen unterliegen. Dennoch gilt für 
Potsdam und alle anderen Kommunen, durch eine intelligente Haushaltspolitik 
handlungsfähig zu bleiben. Dazu werden vom Verfasser einige Handlungs-
optionen vorgestellt. Zur Erhöhung des Gewerbesteueraufkommens sollten neben 
Hebesatzvariationen weitere Instrumente, die unter dem Begriff der Kommunalen 
Wirtschaftsförderung zusammengefasst sind, Berücksichtigung finden.231 Zentrale 
Elemente sind die Gewerbeflächenpolitik232, die Förderung von Standortgemein-

231 Vgl. Haug 2004, S. 52 ff. 
232 Dessen Bestandteile sind die Liegenschaftspolitik (z.B. der An- und Verkauf geeigneter 

Flächen) und die Bauleitplanung (Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen). 
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schaften wie z.B. Gewerbe- oder Forschungsparks oder das Standortmarketing. 
Kritisch ist jedoch zu beachten, dass diese Maßnahmen kein höheres Gewerbe-
steueraufkommen garantieren. Demzufolge sollte diese Politik auf Unternehmen 
oder Branchen ausgerichtet sein, von denen eine Steuerzahlung zu erwarten ist. 
Die Zahlung eines Begrüßungsgeldes für Studenten mit dem Zweck der Ein-
wohner- und damit der Zuweisungserhöhung scheint m.E. nach die einzig 
praktikable Lösung, da sich die Zuweisungen weitestgehend dem kommunalen 
Einfluss entziehen. Ob jedoch die erwünschten Mehreinnahmen entstehen, bleibt 
abzuwarten. Bei den Einnahmen aus Gebühren und Beiträgen ist die angestrebte 
Erhöhung der Kostendeckungsgrade weiterzuführen. Hierbei gibt der Verfasser zu 
bedenken, dass Gebühren, die aus sozialpolitischen Erwägungen einen geringen 
Kostendeckungsgrad aufweisen, subsidiär gegenüber anderen Gebühren z.B. aus 
Verwaltungsleistungen zu erhöhen sind.

Auf der Ausgabeseite sind insbesondere bei den Aufgaben mit geringem Autono-
miegrad Optimierungsmaßnahmen vorzunehmen. D.h., wenn die Kommune nicht 
den Umfang der Leistung bestimmen kann, so hat sie jedoch für eine kosten-
günstige Bereitstellung zu sorgen. Ein weiterer wichtiger Schritt liegt in der 
Prävention und Vorsorge. Dazu sollte eine Art Risiko-Management-System 
aufgebaut werden.233 Aufgabe es ist, Risiken wie bspw. Folgelasten oder 
unternehmerische Risiken (z.B. bei der GEWOBA) zu erkennen und diese sodann 
zu vermeiden oder zu mindern. Demzufolge ist bezüglich der Folgekosten-
problematik ggf. den ‚rentierlichen‘ Investitionen der Vorrang zu geben. Ebenso 
sollten Investitionen aller Art auf eine mögliche zeitliche Verschiebung hin 
überprüft werden. Im Unternehmensbereich ist zur Risikoabschätzung neben einer 
unternehmensinternen auch eine unternehmensexterne Risikoanalyse in der 
kommunalen Haushaltsplanung zu berücksichtigen.   

Es ist diesen Handlungsempfehlungen zu entnehmen, dass Potsdam eine Vielzahl 
von Steuerungsmöglichkeiten hat. Dennoch können nachhaltige Kommunal-
finanzen nur durch eine Rückbesinnung auf die im Grundgesetz verankerte 
kommunale Selbstverwaltung erreicht werden. Dies erfordert jedoch die Einsicht 
von Bund und Länder zu einer umfassenden, nachhaltigen Gemeindefinanz-
reform, die eine Verstetigung kommunaler Einnahmen und eine bessere finan-
zielle Ausstattung bei der Aufgabenzuweisung nicht nur verspricht, sondern auch 
hält. Dennoch gilt für alle Kommunen, sich nicht ihrem Schicksal zu ergeben, 
sondern der Versuch, in der Krise handlungsfähig zu bleiben. 

233 Vgl. Schwarting 2003, S. 65. 



59

Anhang:

Anlage 1: Berechnung der Ausgabearten. 

Ausgabeart Gruppierungs-Nr.

Personalausgaben 4
lfd. Sachaufwand  5/6 
./. Innere Verrechnungen  679 
./. Kalkulatorische Kosten  68 
Soziale Leistungen  73-78 ab 2002 73-79 
Zinsausgaben 80 
Sachinvestitionen
Baumaßnahmen 94,95,96 
+ Erwerb von Grundstücken  932 
+ Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens  935 

Anlage 2: Berechnung der Einnahmearten.

Abb. 3-2.2: Berechnung der Ausgabearten. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch 1997. 

Steuern Gruppierungs-Nr. 
Realsteuern
Grundsteuer A  000 
Grundsteuer B  001 
Gewerbesteuer 003 
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  010 
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ab '98  011, 012 
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen  02, 03 

Abb. 4-1.2: Die Berechnung der Steuern. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch 1997.
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Entgelte Gruppierungs-Nr. 

Gebühren 10-12 
Beiträge 35

Kredite Gruppierungs-Nr. 
Kredite vom Kreditmarkt (privaten Unternehmen) 377 

Zuweisungen Gruppierungs-Nr. 
Schlüsselzuweisungen 041 
Zuweisungen für lfd. Zwecke 170, 171 
Investitionszuweisungen 360, 361 

Abb. 4-2.2: Berechnung der Entgelte 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch 1997. 

Abb. 4-3.2: Berechnung der Zuweisungen. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch 1997.

Abb. 4-4.2: Berechnung der ordentlichen Kreditaufnahme. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch 1997. 
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Anlage 3: Quotenbasiertes Kennzahlensystem. 

Anlage 4: Gruppierungsplan 

                       Gruppierungsziffer
Kennzahl         Zähler              Nenner 
Gesamthaushalt 
freie' Spitze 86./. 90,97 o. 978,990 -
Finanzierungssaldo GE o.b.F. ./. GA o.b.F. - 

Einnahmekennzahlen 
Steuer(einnahme)quote 00-03 ./. 810 Bereinigte Einnahmen des VWH 
Gewerbesteuerquote 003 ./. 810 Bereinigte Einnahmen des VWH 
Einkommensteuerquote 010 Bereinigte Einnahmen des VWH 
Grundsteuerquote 000,001 Bereinigte Einnahmen des VWH 
Effektivsteuereinnahmenquote 000,001,003,010 ./.810 Bereinigte Einnahmen des VWH 

Zuweisungs(einnahme)quote 041,051,(060,061),(160,161) Bereinigten Gesamteinnahmen 
(170,171),(230,231),(360,361)

Zuweisungs(einnahme)quote 041,051,(060,061),(160,161) 
 des VWH (170,171),(230,231) Bereinigte Einnahmen des VWH 
Schlüsselzuweisungen 041 Bereinigte Einnahmen des VWH 
Investitionszuweisungen 360,361 Bereinigte Einnahmen des VMH 

Entgelt(einnahmen-)quote 10,11,12 Bereinigte Einnahmen des VWH 

Ausgabekennzahlen 
Personalausgabenquote 4 Bereinigte Ausgaben des VWH 
Sachausgabenquote 5,6 ./. 679,68 Bereinigte Ausgaben des VWH 
Sozialausgabenquote 73-79 Bereinigte Ausgaben des VWH 
Zinsausgabenquote 80 ./. 809 Bereinigte Ausgaben des VWH 
Investitionsausgabenquote 93,94-96,98 Bereinigte Ausgaben des VMH 
Sachinvestitionsquote 93,94-96 Bereinigte Ausgaben des VMH 
Zuweisungsfinanzierte Investitionen 360,361 93,94-96

Schuldenkennzahlen 
Schuldenstandsquote HHP-Vorbericht 00-03 ./. 810 
innerhalb des HHP HHP-Vorbericht 00-03 ./. 810 
außerhalb des HHP HHP-Vorbericht 00-03 ./. 810 
Nettoneuverschuldungsquote 374,377,378 ./. 974,975-978 Bereinigte Ausgaben des VMH 
Kreditfinanzierte 
Investitionsausgaben 374,377,378 ./. 974,975-978 93,94-96

Belastungskennzahlen 
(Finanzierungs)Deckungsquote Bereinigten GE Bereinigten GA 
Steuerdeckungsquote 00-03 ./. 810 Bereinigte Ausgaben des VWH 
Schuldendienstbelastungsquote 80,97 o.978 Bereinigte Ausgaben des VWH 
Personallastquote 4 Bereinigte Einnahmen des VWH 
Sachlastquote 5,6 ./. 979,68 Bereinigte Einnahmen des VWH 
Zinslastquote 80 Bereinigte Einnahmen des VWH 
Folgekostenquote Summe Folgekosten Bereinigte Einnahmen des VWH 

Abb. 6-1.2: Kennzahlensystem anhand ausgewählter Kennzahlen des Kommunalhaushaltes. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch, H.-L., a.a.O., S. 85-155

u. Junkernheinrich, M.: a.a.O., S. 151 ff. 
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Bereinigte Einnahmen des VWH: Bereinigte Ausgaben des VWH: 
Bruttoeinnahmen des VWH (Gr.-Nr. 0-2) Bruttoausgaben des VWH (Gr.-Nr. 4-8) 
        ./. Zuführung vom VMH (Gr.-Nr. 28)         ./. Zuführung zum VMH (Gr.-Nr. 86) 
        ./. Innere Verrechnungen (Gr.-Nr. 679)         ./. Innere Verrechnungen (Gr.-Nr. 679) 
        ./. Kalkulatorische Kosten (Gr.-Nr. 68)         ./. Kalkulatorische Kosten (Gr.-Nr. 68) 
        ./. Gewerbesteuerumlage (Gr.-Nr. 810)         ./. Gewerbesteuerumlage (Gr.-Nr. 810) 

        ./. Deckung von Soll-Fehlbeträgen des VWH  
            (Gr.-Nr. 892) 

Bereinigte Einnahmen des VMH: Bereinigte Ausgaben des VMH: 
Bruttoeinnahmen des VMH (Gr.-Nr. 3) Bruttoausgaben des VMH (Gr.-Nr. 9) 
         ./. Entnahmen aus Rücklagen (Gr.-Nr. 31)        ./. Zuführung zum VWH (Gr.-Nr. 90) 
         ./. Einnahmen aus Krediten (Gr.-Nr. 370-378)        ./. Zuführung an Rücklagen (Gr.-Nr. 91) 
         ./. Einnahmen aus inneren Darlehen (Gr.-Nr. 379)        ./. Tilgung von Krediten und Rückzahlung  

           innerer Darlehen (Gr.-Nr. 97) 
       ./. Sonstiges (Gr.-Nr. 99) 

Abb. 6-1.3: Bereinigte Einnahmen und Ausgaben des VWH und des VMH. 
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Dornbusch, H.-L., a.a.O., S. 85-155. 
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Anlage 4: Bezeichnung der Gruppierungsnummern 

Abb. 6-1.4: Die Zuordnungsvorschrift zum Gruppierungsplan 
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Anlage 5: Vermögensverzehr 
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Abb. 6-2.8: Vermögensverzehr der Stadt Potsdam in TEuro. 
Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung anhand der Haushaltspläne der Stadt Potsdam 
   1996-2004. 
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Anlage 6: Projektübersicht der Verwaltungsreform  

Teilprojekt/ 
Reformfeld

Schaffung d. Vor-
aussetzungen für d. 
Verwaltungsreform 
1998-2002

Verwaltungsweiter 
Einstieg in die prak-
tische Reformumset-
zung 2001-2004 

Flächendeckende Optimierung der 
Anwendung der Reforminstrumente 
Reforminstrumente ab 2006 
2002-2005

Controlling/
Berichtswesen 

1 Anforderungen an das 
Rechnungswesen defi-
niert, Controllingfunk-
tionen beschrieben 

3 zentrale Controlling-
organisation aufgebaut 

6 zentrales Berichts-
wesen in Anwendung  

8 zentrales Berichts-
wesen optimiert 

4 dezentrale Controlling-
organisation aufgebaut 

7 dezentrales Berichts-
wesen in Anwendung 

9 dezentrales Berichts-
wesen optimiert 

2 Konzept verfügt 5 Kennzahlenmodelle 
erstellt

Reorganisation
(Strukturreform)

1 Standards für die 
Dezernatsneu-
gliederung sind 
definiert 

2 Fach- u. Geschäftsbe-
reiche gebildet 

4 Servicekontrakte 
zwischen FB und 
Serviceeinheiten
abgeschlossen

6 Prozesse und Struk-
turen werden jährlich 
überprüft und ggf. 
verändert 

3 produktorientierte 
Bereichs- und Ar-
beitsgruppengliederung 5  Querschnittsprozesse 

optimiert  
Produkt- / 
Qualitäts-
management

1 Standards für Produkt-
bildung sind definiert 

2  Produktkataloge sind 
erstellt

5  Produktkatalog wird 
jährlich überarbeitet 

8 strategische Planung 
erfolgt

3  Produktbeschreibungen 
fertiggestellt

6  Leistungen werden 
ziel- und wirkungsori-
entiert geplant 

9 Leitbild ist Grundlage 
der Projekt- und 
Leistungsplanung  4 Grundlagen für die 

Leistungsmessung sind 
geschaffen 

7  Qualitätsmanagement 
in ausgewählten 
Fachbereichen  

Neues Rech-
nungswesens 
(KLR, Produkt-
haushalt) 

1 Konzept des neuen 
Rechnungswesens 
wurde definiert und 
abgestimmt  

2 DV-Verfahren läuft 4 Buchung der Kosten-
rechnung  

6 Ressourcenverbrauch 
wird ausgewiesen  3 Planungs- und Bu-

chungsmodell steht  5 Planung und Global-
steuerung m. produkt-
orientiertem HH  

7 Konzernbilanz (infor-
matorisch) 

Dezentrale 
Ressourcen- u. 
Ergebnisverant-
wortung/ 
Kontraktma-
nagement

1 DREV Konzept wurde 
definiert  und verwal-
tungsweit abgestimmt 

3 Trennung von Fach-, 
Service- und Steue-
rungsleistungen 

6  Schnittstelle Fach-
bereiche Fachaus-
schüsse definiert 

10 Steuerung und Service  
organisatorisch 
getrennt 

2 Standards KM sind 
definiert 

4 Übertragung 
ausgewählter Entschei-
dungsverantwortung 
auf Fachbereiche 

7 Verwaltungskontrakte 
flächendeckend 

11 keine Leistungsab-
nahmeverpflichtungen  

8 Entscheidungsver-
antwortung auf FB 
übertragen  

12 Fachbereiche u. externe 
Einheiten werden unab-
hängig von der 
Rechtsform über 
Leistungskontrakte 
gesteuert

5 Verwaltungskontrakte 
in/mit einzelnen Fach-
bereichen 

9 einzelne Leistungskon-
trakte mit externen 
Einheiten  

Budgetierung/  1 Konzepte wurden ge-
schaffen

2 Planungs- und Kon-
trollverfahren in Kraft 
gesetzt

4 Neue Planungsver-
fahren werden ange-
wendet (inputorientier-
te Budgetierung) 

6 Outputorientierte Bud-
getierung erfolgt  Investitionscont-

rolling 7 Rechtsformübergrei-
fende Investitions-
optimierung  

3 Berichte entwickelt und 
in Anwendung 5 Berichtswesen wird zur 

Steuerung genutzt  8 Budgetierung von 
Projekten

Strategische 
Personalentwick-
lung

1 konzeptionelle Grund-
lagen geschaffen und 
abgestimmt 

3 dezentrale PE 
Managementverant-
wortung etabliert 

5 Berichtswesen zur PE 
in Anwendung 

7 zentrale Personal-
vermittlung etabliert 

6 dezentrale Personal-
planung in Anwendung 

8 strat. Personalentwick-
lung in Anwendung 2 Personalwirtschafts-

konzept
4 PE-Module verwal-

tungsweit eingeführt 
Beteiligungs-
controlling

1 Konzept Beteiligungs-
steuerung 

3 Kennzahlenmodell für 
Beteiligungssteuerung 

5 Unterjähriges Berichts-
wesen f. sämtliche 
Beteiligungen

7 Strategisches Beteili-
gungscontrolling 
etabliert2 Konzept fachliche 

Beteiligungssteuerung 
4 Unterjähriges Berichts-

wesen für einzelne 
Unternehmen 

6 Fachliche Steuerung 
der Beteiligungen 

Abb. 7-2.2: Projektübersicht der Verwaltungsreform 
Quelle: Reformbericht 2004 der Stadt Potsdam S. 15. 
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